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Vorwort  

 

Der vorliegende Beteiligungsbericht gibt einen systematischen Überblick über die 

Aufgabenerfüllungen in den städtischen Unternehmen und deren Wirkung auf die 

Daseinsvorsorge in der Stadt Bad Vilbel. Gegenüber dem Beteiligungsbericht 2021 sind 

Änderungen bei den jeweiligen Beteiligungsanteilen eingetreten. 

 

 Stand der Angaben in diesem Bericht:  

- Beteiligungsanteile zum 31.12.2021 

- Rechnungsergebnisse für das Geschäftsjahr 2021  

- Vertretung in den Gremien der Unternehmen zum 31.12.2021  

 

Das Grundgesetz sichert den Gemeinden das Recht zu, im Rahmen der Gesetze alle 

Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft in eigener Verantwortung zu regeln. Diese 

verfassungsrechtlich normierte Garantie der kommunalen Selbstverwaltung räumt den 

Kommunen, neben der Personalhoheit sowie der Finanz- und Vermögenshoheit, 

insbesondere auch die Organisationshoheit ein. Damit haben die Gemeinden das Recht 

zu entscheiden, auf welche Art und Weise – etwa in Form von Beteiligungen an privaten 

Unternehmen – sie die Erfüllung ihrer Aufgaben sicherstellen. Die Unterrichtung der 

Mandatsträger und der Bevölkerung soll in „geeigneter Form“ erfolgen. Die Stadt Bad 

Vilbel legt daher den jährlichen Beteiligungsbericht der Stadtverordnetenversammlung 

in öffentlicher Sitzung vor, legt ihn gemäß § 123a Abs. 3 HGO für eine angemessene 

Zeitdauer öffentlich aus und macht ihn zusätzlich durch die Veröffentlichung auf der 

Homepage der Stadt Bad Vilbel im Internet jedem Bürger zugänglich. Auf diese Weise 

soll auch beim Thema „Beteiligungen“ einmal mehr die von der Verwaltung gewohnte 

Bürgernähe gezeigt und darüber hinaus mehr Transparenz in das Handeln der 

Bürgervertreter gebracht werden. Nachfolgend legt die Stadt Bad Vilbel ihren 

Beteiligungsbericht für das Jahr 2022 vor.  
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1. Grundsätzliches zum Beteiligungsbericht 

 

Nach § 123a Abs. 1 Hessische Gemeindeordnung (HGO) hat die Gemeinde zur 

Information von Gemeindevertretung und Öffentlichkeit jährlich einen Bericht über ihre 

Beteiligungen an Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts zu erstellen. 

Diese Berichtspflicht besteht seit der Novelle der Hessischen Gemeindeordnung (HGO), 

die im Jahr 2005 in Kraft getreten ist. Im Beteiligungsbericht sind alle Unternehmen 

aufzuführen, an denen die Gemeinde mit mindestens 20 Prozent unmittelbar oder 

mittelbar beteiligt ist. Zu den Einzelheiten über die Form und den Inhalt des 

Beteiligungsberichts wird auf Punkt 5 (Beteiligungsbericht und Offenlegung) verwiesen; 

die Punkte 2 bis 4 dienen der Information. 

 

2. Allgemeines zur wirtschaftlichen Betätigung 

 

Der Begriff der wirtschaftlichen Betätigung einer Gemeinde ist gesetzlich nicht geregelt. 

Allerdings werden durch die Hessische Gemeindeordnung (HGO) hohe Hürden 

festgeschrieben, unter welchen Voraussetzungen die wirtschaftliche Betätigung der 

Gemeinden überhaupt stattfinden darf. Durch diese gesetzlichen Bestimmungen sollen 

die Gemeinden bei der wirtschaftlichen Betätigung einerseits vor wirtschaftlichen 

Risiken bewahrt und anderseits die Privatwirtschaft vor einer Beeinträchtigung ihrer 

wirtschaftlichen Interessen geschützt werden. So darf sich die Gemeinde nach § 121 

Abs. 1 HGO nur dann wirtschaftlich betätigen, wenn 

 

1. der öffentliche Zweck die Betätigung rechtfertigt, 

2. die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur 

Leistungsfähigkeit der Gemeinde und zum voraussichtlichen Bedarf steht und 

3. der Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten  

 Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.    

 

Soweit Tätigkeiten vor dem 1. April 2004 ausgeübt wurden, sind sie ohne die in Nr. 3 

genannten Einschränkungen zulässig. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

Seite | 4 

                  Stadt Bad Vilbel – Beteiligungsbericht 2022  

Ausnahmen werden durch § 121 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 der Hessischen Gemeindeordnung 

zugelassen. Danach liegt eine wirtschaftliche Betätigung nicht vor, wenn es sich um 

Tätigkeiten handelt, zu denen die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist. Ausnahmen 

gelten auch auf den Gebieten des Bildungs-, Gesundheits- und Sozialwesens, der 

Kultur, des Sports, der Erholung, der Abfall- und Abwasserbeseitigung und der 

Breitbandversorgung. Auch zur Deckung des Eigenbedarfs darf die Gemeinde 

wirtschaftlich tätig werden. 

 

3. Rechtsformen der wirtschaftlichen Betätigung 

 

Als Rechtsform für wirtschaftliche Unternehmen kommen beispielsweise in 

Betracht: 

 

3.1. Öffentlich-rechtliche Formen 

 

3.1.1 Eigenbetriebe 

Eigenbetriebe sind wirtschaftliche Unternehmen der Gemeinde. Es handelt sich um 

einen verselbständigten Betrieb mit eigener Betriebssatzung und eigenem 

Rechnungswesen, jedoch ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Der Eigenbetrieb ist 

wirtschaftlich aus dem Vermögen der Gemeinde ausgegliedert und gilt als 

Sondervermögen. 

 

3.1.2 Zweckverbände 

Zweckverbände sind rechtlich selbstständige Körperschaften des öffentlichen Rechts, 

die von kommunalen Gebietskörperschaften getragen werden. Sie dienen der 

kommunalen Zusammenarbeit bei regionalen Aufgaben. Für ihre Wirtschaftsführung 

gilt das Eigenbetriebsrecht entsprechend. 
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3.2 Privatrechtsformen 

 

3.2.1 Kapitalgesellschaften 

Wesentliches Merkmal der Kapitalgesellschaften ist die Ausgestaltung als 

selbstständige Einheit. Dazu gehören die körperschaftliche Organisation und die 

rechtliche Verselbständigung. Kapitalgesellschaften sind selbstständige juristische 

Personen mit eigenen Rechten und Pflichten. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

(GmbH) ist die von Kommunen am häufigsten für ihre wirtschaftliche Betätigung 

gewählte Rechtsform. Sie ist eine mit eigener Rechtspersönlichkeit ausgestattete 

Gesellschaft, an der sich die Gesellschafter mit Einlagen auf das Stammkapital 

beteiligen. Die Haftung des jeweiligen Gesellschafters ist auf dessen Stammkapitalanteil 

begrenzt. Die GmbH kann zu jedem vom Gesetz zugelassenen Zweck errichtet werden 

(§ 1 GmbH-G). 

 

3.2.2 Genossenschaften 

Eingetragene Genossenschaften (eG) sind Körperschaften mit offener Mitgliederzahl. 

Zweck der Genossenschaften ist die Förderung der Wirtschaft oder des Erwerbs ihrer 

Mitglieder durch einen gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb. Ziel der 

Genossenschaften ist daher nicht die eigene Gewinnerzielung, sondern die 

Unterstützung ihrer Genossen bei der Wirtschaftstätigkeit. Im Statut (Satzung) der 

Genossenschaft ist festgelegt, ob und welche Nachschusspflicht seitens der Genossen 

im Falle eines Konkurses besteht. Die Eintragung der Genossenschaft erfolgt im 

Genossenschaftsregister des zuständigen Amtsgerichts. 

 

4. Beteiligung der Gemeinde an Gesellschaften 

 

Bei Beteiligungen erwirbt die Gemeinde Anteile an einem rechtlich selbstständigen 

Unternehmen mit der Absicht, einen dauerhaften Einfluss auf die Betriebsführung eines 

Unternehmens zur gemeindlichen Aufgabenerfüllung auszuüben. Durch eine 

Beteiligung erwirbt die Gemeinde Miteigentum und Mitbestimmungsrechte bei einem 

Unternehmen.                     

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

Seite | 6 

                  Stadt Bad Vilbel – Beteiligungsbericht 2022  

Die Voraussetzungen für die Gründung oder Beteiligung an einer Gesellschaft sind in § 

122 HGO geregelt. Danach darf eine Gemeinde eine Gesellschaft, die auf den Betrieb 

eines wirtschaftlichen Unternehmens gerichtet ist, nur gründen oder sich daran 

beteiligen, wenn 

 

1. die Voraussetzungen des § 121 Abs. 1 HGO vorliegen (vgl. hierzu Punkt 2 des  

 Beteiligungsberichtes), 

 

2. die Haftung und die Einzahlungsverpflichtung der Gemeinde auf einen  

 ihrer Leistungsfähigkeit angemessenen Betrag begrenzt ist, 

 

3. die Gemeinde einen angemessenen Einfluss, insbesondere im Aufsichtsrat  

 oder in einem entsprechenden Überwachungsorgan, erhält, 

 

4. gewährleistet ist, dass der Jahresabschluss und der Lagebericht, soweit  

nicht weitergehende gesetzliche Vorschriften gelten oder andere gesetzliche 

Vorschriften entgegenstehen, entsprechend den für große Kapitalgesellschaften 

geltenden Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches aufgestellt 

und geprüft werden. 

 

5. Beteiligungsbericht und Offenlegung 

 

Wie bereits unter Punkt 1 (Grundsätzliches zum Beteiligungsbericht) dargelegt wurde, 

ist der Gemeinde durch die Novellierung der Hessischen Gemeindeordnung vom März 

2005 u. a. die Pflicht auferlegt worden, jährlich einen Beteiligungsbericht aufzustellen. In 

dem Beteiligungsbericht sind alle Beteiligungen aufzuführen, bei denen die Gemeinde 

mit mindestens 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist. In § 123a HGO wird 

hierzu ausgeführt: 

 

(1) Die Gemeinde hat zur Information der Gemeindevertretung und der Öffentlichkeit 
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jährlich einen Bericht über die Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts 

zu erstellen, an denen sie mit mindestens 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar 

beteiligt ist. 

 

(2) Der Beteiligungsbericht soll mindestens Angaben enthalten über 

 

1. den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die  

 Besetzung der Organe und die Beteiligungen des Unternehmens, 

 

2. den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen, 

 

3. die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Ertragslage des Unternehmens,  

die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinde und die 

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft, die Kreditaufnahmen, die von der 

Gemeinde gewährten Sicherheiten, 

 

4. das Vorliegen der Voraussetzungen des § 121 Abs. 1 HGO für das Unternehmen. 

 

Gehören einer Gemeinde Anteile an einem Unternehmen in dem in § 53 des 

Haushaltsgrundsätzegesetzes (HGrG) bezeichneten Umfang (Hinweis: entweder die 

Mehrheit der Anteile oder mindestens der vierte Teil der Anteile und zusammen mit 

anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile), hat sie darauf hinzuwirken, 

dass die Mitglieder des Geschäftsführungsorgans, eines Aufsichtsrats oder einer 

ähnlichen Einrichtung jährlich der Gemeinde die ihnen jeweils im Geschäftsjahr 

gewährten Bezüge mitteilen und ihrer Veröffentlichung zustimmen. Die Angaben sind 

in den Beteiligungsbericht aufzunehmen. Soweit die genannten Personen ihr 

Einverständnis mit der Veröffentlichung ihrer Bezüge nicht erklären, sind die 

Gesamtbezüge so zu veröffentlichen, wie sie von der Gesellschaft nach den Vorschriften 

des Handelsgesetzbuchs in den Anhang zum Jahresabschluss aufgenommen werden. 
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Der Beteiligungsbericht ist in der Gemeindevertretung in öffentlicher Sitzung zu 

erörtern. Die Gemeinde hat die Einwohner über das Vorliegen des 

Beteiligungsberichtes in geeigneter Form zu unterrichten. Die Einwohner sind 

berechtigt, den Beteiligungsbericht einzusehen (§ 123a Abs. 3 HGO). 

 

Nach diesen Vorschriften sind im Beteiligungsbericht der Stadt Bad Vilbel folgende 

Beteiligungen aufzunehmen: 

 

1. Eigenbetrieb Stadtwerke Bad Vilbel (Anlage 1) 

Stand 31.12.2021 = letzter geprüfter Jahresabschluss 

 

2. Stadtwerke Bad Vilbel GmbH (Anlage 2) 

Stand 31.12.2021 = letzter geprüfter Jahresabschluss 

 

3. Genossenschaft für Bauen & Wohnen eG (Anlage 3) 

Stand 31.12.2021 = letzter geprüfter Jahresabschluss 

 

In den Anlagen wird zunächst der Gegenstand des Unternehmens, die 

Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe usw. beschrieben. Die Ertragslage 

und die Grundzüge des Geschäftsverlaufs des jeweiligen Unternehmens sind aus der 

ebenfalls beigefügten Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung sowie dem Lagebericht 

(Eigenbetrieb Stadtwerke und Stadtwerke GmbH) bzw. dem Geschäftsbericht (GBW) zu 

entnehmen. 
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Eigenbetrieb Stadtwerke Bad Vilbel 

(Stand 31.12.2021) 

 

Anschrift Eigenbetrieb Stadtwerke Bad Vilbel 

Theodor-Heuss-Str. 51 

61118 Bad Vilbel 

 

Rechtsform Eigenbetrieb Stadtwerke Bad Vilbel 

 

Gründungsjahr vor 1948 

 

Betriebssatzung Eigenbetriebssatzung in der Fassung vom 31.12.2019 

 

Gegenstand des 

Unternehmens 

Zweck des Eigenbetriebs sind der Kauf, der Bau und die 

Veräußerung von Immobilien, der Abschluss von Miet- 

oder vergleichbaren Verträgen über solche Immobilien 

sowie der Betrieb von Bädern/Kurbädern sowie 

verwandter Betriebszweige oder Nebenbetriebe hierzu, 

soweit diese Geschäfte im wirtschaftlichen Interesse des 

Eigenbetriebs geboten sind und der Stadtentwicklung 

der Stadt Bad Vilbel dienen. 

 

Handelsregister Amtsgericht Frankfurt am Main HRA 41755 

 

Stammkapital Das Stammkapital des Eigenbetriebs beträgt zum 

Bilanzstichtag 18.711.265,00 EUR. 

 

Organe Organe des Eigenbetriebs sind die Betriebsleitung und 

die Betriebskommission. 
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Betriebsleiter Klaus Minkel, Erster Betriebsleiter 

Rüdiger Milke, Kfm. Betriebsleiter 

Klaus Rotter, Techn. Betriebsleiter 

 

Aufgaben der 

Betriebsleitung 

Der Eigenbetrieb wird von der Betriebsleitung 

selbstständig geleitet, soweit das Eigenbetriebsgesetz 

oder die jeweils gültige Eigenbetriebssatzung nichts 

anderes bestimmen. Ihr obliegt insbesondere die 

laufende Betriebsführung. 

 

Vertretung des 

Eigenbetriebes 

 

   

 

Die Betriebsleitung vertritt den Eigenbetrieb in allen 

Angelegenheiten, die nach den Bestimmungen der 

jeweils gültigen Eigenbetriebssatzung nicht der 

Entscheidung der Stadtverordnetenversammlung 

obliegen. 

 

Betriebskommission 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Betriebskommission besteht aus 18 Mitgliedern: 

 

3 Mitglieder des Magistrats der Stadt Bad Vilbel: 

- Bürgermeister Dr. Thomas Stöhr (Vorsitzender) 

- Erster Stadtrat Sebastian Wysocki 

- Stadtrat Udo Landgrebe 

 

13 Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung: 

- Kurt Liebermeister 

- Klaus Althoff 

- Andreas Cleve 

- Karl-Peter Schäfer 

- Leonie Bluck 

- Deliah Eckhardt 

- Tom Rademacher 
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Wirtschaftliche Betätigung 

gem. § 121 Abs. 1 HGO 

 

- Dr. Bernd Hielscher 

- Dr. Tobias Grabo 

- Daniel Kaiser 

- Jens Matthias 

- Dr. Priska Weller 

- Joachim Pfeil 

 

2 Mitglieder des Personalrates: 

- Andreas Pfaff 

- Ibrahim Cicek 

 

Betreffend der Prüfung nach § 121 HGO ist festzustellen, 

dass alle Voraussetzungen erfüllt sind. Der öffentliche 

Zweck wird u.a. durch die Wohnraumversorgung in Bad 

Vilbel gerechtfertigt. Die Betätigung steht auch in einem 

angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der 

Stadt Bad Vilbel und ihrem Bedarf. Aufgrund des 

Steuerungsinteresses innerhalb des Konzerns ist die 

Übertragung an einen privaten Dritten nicht möglich, 

bzw. nicht zielführend. 

 

Letzter geprüfter 

Jahresabschluss 

 

Jahresabschluss zum 31.12.2021 von Schüllermann und 

Partner AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuer-

beratungsgesellschaft, Dreieich 
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A. Prüfungsauftrag 

Die Betriebsleitung des 

Eigenbetrieb Stadtwerke Bad Vilbel 

– im Folgenden auch kurz "Eigenbetrieb" genannt – hat uns beauftragt, den Jahresabschluss 
zum 31. Dezember 2021 unter Einbeziehung der zugrunde liegenden Buchführung und den La-
gebericht für das Wirtschaftsjahr 2021 des Eigenbetriebes nach berufsüblichen Grundsätzen zu 
prüfen sowie über das Ergebnis unserer Prüfung schriftlich Bericht zu erstatten. 

Der Auftrag wurde von uns mit Auftragsbestätigungsschreiben vom 20. Dezember 2021 unter 
Beifügung der Auftragsbedingungen angenommen. Die Zweitschrift mit Einverständniserklärung 
des Auftraggebers haben wir zu unseren Arbeitspapieren genommen. 

Dem Prüfungsauftrag lag der Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 14. Dezem-
ber 2021 zugrunde, mit dem wir zum Abschlussprüfer gewählt wurden (§ 318 Abs. 1 Satz 1 
HGB).  

Der Eigenbetrieb unterliegt nach § 27 Abs. 2 Hessisches Eigenbetriebsgesetz (HesEigBGes) 
der Prüfungspflicht gemäß §§ 316 ff. HGB. 

Bei unserer Prüfung waren auftragsgemäß auch die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 
HGrG zu beachten. 

Die Prüfungsarbeiten haben wir im Zeitraum von April bis Mai 2022 durchgeführt. Anschließend 
erfolgte die Fertigstellung des Prüfungsberichtes.  

Ausgangspunkt unserer Prüfung war der geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk vom 12. Juli 2021 versehene Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2020. Er 
wurde mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 14. Dezember 2021 unverändert 
festgestellt. 

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwend-
baren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben. 
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– 2 – 

Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. (IDW) festgestellten "Grundsätze ord-
nungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen" (IDW PS 450) den nachfolgenden Be-
richt, dem wir den geprüften Jahresabschluss (Anlagen 1 bis 3), den Lagebericht (Anlage 4), 
sowie den Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG (Anlage 5) beifügen. 

Die freiwilligen (nicht gesetzlichen) Anlagen ergeben sich aus dem Anlagenverzeichnis ab An-
lage 6 ff. 

Für die Durchführung des Auftrages und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Drit-
ten, liegen die vereinbarten und diesem Bericht als Anlage beigefügten "Allgemeine Auftragsbe-
dingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften" in der Fassung vom 
1. Januar 2017 zugrunde. 

Der vorliegende Prüfungsbericht richtet sich an den Eigenbetrieb. 
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B. Wiedergabe des Bestätigungsvermerkes 

Zu dem Jahresabschluss und dem Lagebericht haben wir in einem gesonderten Testats-
exemplar folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der nachfolgend wiederge-
geben wird: 

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 

An den Eigenbetrieb Stadtwerke Bad Vilbel 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss des Eigenbetriebes Stadtwerke Bad Vilbel – bestehend aus der 
Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 
vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstel-
lung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den La-
gebericht des Eigenbetriebes Stadtwerke Bad Vilbel für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2021 
bis zum 31. Dezember 2021 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

– entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften 
des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes i. V. m. den einschlägigen deutschen für Kapitalge-
sellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebes zum 
31. Dezember 2021 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2021 
bis zum 31. Dezember 2021 und 

– vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Ei-
genbetriebes. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem 
Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften des § 26 HesEigBGes i. V. m. § 289 HGB und 
stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichtes geführt hat. 
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Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB und § 27 Abs. 2 HesEigBGes unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchge-
führt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Ver-
antwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberich-
tes" unseres Bestätigungsvermerkes weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb 
unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen 
Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit 
diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungs-
nachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum 
Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und der Betriebskommission für den Jahresab-
schluss und den Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den Vorschriften des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes i. V. m. den einschlägigen deutschen 
für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belan-
gen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsät-
ze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt. Ferner sind die gesetzli-
chen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den 
deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die 
Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, 
die Fähigkeit des Eigenbetriebes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verant-
wortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten ent-
gegenstehen. 
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Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichtes, 
der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt sowie in allen 
wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften des Hessi-
schen Eigenbetriebsgesetzes i. V. m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften 
geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünfti-
gen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die 
Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Auf-
stellung eines Lageberichtes in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften des 
Hessischen Eigenbetriebsgesetzes i. V. m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaf-
ten geltenden handelsrechtlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete 
Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 

Die Betriebskommission ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungs-
prozesses des Eigenbetriebes zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichtes 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss 
als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellun-
gen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetrie-
bes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften des Hessischen Ei-
genbetriebsgesetzes i. V. m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden 
handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-
wicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prü-
fungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 
Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 27 Abs. 2 HesEigBGes unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche 
Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich 
angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt 
die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichtes getroffenen wirtschaftlichen 
Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 



Schüllermann und Partner AG

– 6 – 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 

– identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeab-
sichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und 
führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prü-
fungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prü-
fungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufge-
deckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügeri-
sches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende 
Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

– gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevan-
ten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichtes relevanten Vor-
kehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebe-
nen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur 
Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebes abzugeben. 

– beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertre-
tern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

– ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Ver-
tretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine we-
sentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, 
die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebes zur Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine we-
sentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die da-
zugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen 
oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifi-
zieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum un-
seres Bestätigungsvermerkes erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder 
Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unterneh-
menstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 
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– beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses 
einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Ge-
schäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbe-
triebes vermittelt. 

– beurteilen wir den Einklang des Lageberichtes mit dem Jahresabschluss, seine Geset-
zesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebes. 

– führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zu-
kunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter 
Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten An-
gaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen 
nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus 
diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Anga-
ben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein er-
hebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunfts-
orientierten Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Um-
fang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich 
etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen. 

Dreieich, 14. Juni 2022 

Schüllermann und Partner AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Steuerberatungsgesellschaft 

gez. gez.
MSc. Marcel Kempf Dipl.-Finw. (FH) Wolfgang Kaiser

Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
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C. Grundsätzliche Feststellungen 

Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter 

Geschäftsverlauf und Lage des Eigenbetriebes 

Die Betriebsleitung hat im Lagebericht (Anlage 4) die wirtschaftliche Lage des Unternehmens 
beurteilt und diese im Jahresabschluss (Anlagen 1 bis 3), insbesondere im Anhang, zum Bilanz-
stichtag dargestellt. 

Gemäß § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehmen wir als Abschlussprüfer mit den anschließenden Aus-
führungen vorweg zur Lagebeurteilung durch die Betriebsleitung Stellung. Dabei gehen wir ins-
besondere auf die Annahme des Fortbestandes und die Beurteilung der zukünftigen Entwicklung 
des Unternehmens ein. 

Unsere Stellungnahme geben wir aufgrund unserer eigenen Beurteilung der Lage des Unter-
nehmens ab, die wir im Rahmen unserer Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberich-
tes gewonnen haben.  

Folgende Aspekte der Lagebeurteilung sind hervorzuheben: 

– Die Betriebsleitung führt zunächst aus, dass das Berichtsjahr – wie bereits das Wirt-

schaftsjahr 2020 – geprägt war von den Auswirkungen der weltweiten Corona-Pandemie. 

Die internen Geschäftsprozesse mussten in kürzester Zeit angepasst werden, um die 

Handlungsfähigkeit des Eigenbetriebes auch unter den erschwerten Rahmenbedingungen 

(Kontaktverbote, weitreichende Einführung von Home-Office etc.) aufrecht erhalten zu 

können.    



Schüllermann und Partner AG

– 9 – 

– Die Nachfrage für Büroflächen stagniert weiterhin. Der Eigenbetrieb steht in einem harten 

Wettbewerb um gewerbliche Mieter. Die Mietauslastung in den Bürogebäuden I und II ist 

leicht gesunken. Die Standortqualität und der überregionale Bekanntheitsgrad von Bad 

Vilbel, insbesondere wegen der vielfältigen städtebaulichen Projekte (Europäische Schule, 

Gebäudeensemble Niddaplatz, anstehender Neubau des Kombibades und der Stadthalle 

sowie von bezahlbaren Mietwohnungen etc.), schlägt durch; deshalb wird auch künftig ein 

stabiles Mietniveau erwartet. Die zentrale Lage im prosperierenden Rhein-Main-Gebiet mit 

hervorragender verkehrlicher Infrastruktur, verbunden mit einer familienfreundlichen städ-

tischen Entwicklung im Bereich des Wohnungsbaus (u. a. Baugebiete Dortelweil-West 

und Taunusblick sowie Wohnbebauung im Quellenpark und der Bau von bezahlbaren 

Mietwohnungen), flankiert durch die Bereiche Kultur/Sport und Bildung (insbes. Etablie-

rung der Europäischen Schule und der Technischen Hochschule Mittelhessen), stellen ei-

nen beträchtlichen Standortvorteil für Unternehmen und Familien dar. Die Rahmenbedin-

gungen für die positive Entwicklung der Stadt Bad Vilbel wurden und werden durch die 

Projekte des Eigenbetriebes ständig weiterentwickelt und verbessert. Der Geschäftsver-

lauf des Eigenbetriebes spiegelt diese Entwicklung wider.  

– Die Gesamtlage des Eigenbetriebes stellt sich nach den Ausführungen der Betriebsleitung 

positiv dar. Die Vermögenslage ist auf gutem Niveau. Im Berichtsjahr war die Liquiditäts-

ausstattung zufriedenstellend; allen Zahlungsverpflichtungen konnte fristgemäß nachge-

kommen werden. Eine laufende Entschuldung erfolgt durch die Tilgung der bestehenden 

Kredite. Die Finanzierung der anstehenden Projekte wird durch langfristige Darlehensauf-

nahme am Kapitalmarkt gesichert. Die Darlehen der bereits abgeschlossenen Bauprojekte 

werden zügig zurückgeführt. 

– Die Vermietung von Büroflächen geschieht in einem anspruchsvollen Marktumfeld. Insbe-

sondere auslaufende Langfrist-Mietverträge und das Überangebot am Mietmarkt im 

Rhein-Main-Gebiet sind erschwerende Faktoren. Risiken von bestands- und finanzgefähr-

dender Art sind nicht zu erkennen. Die weltweite Störung der Lieferketten, Energiepreis-

steigerungen und letztlich der Ukrainekrieg werden massive Konsequenzen auf das Wirt-

schaftsleben nach sich ziehen. Inflationstendenzen und bevorstehende Zinsanpassungen 

lassen eine Lohn-Preisspirale befürchten, in deren Konsequenz eine die Wirtschaft belas-

tende Rezession droht. In welchem Umfang diese Szenarien auf die Immobilienbewirt-

schaftung des Eigenbetriebs durchschlagen ist aktuell noch nicht absehbar. Im Sinne ei-

nes verantwortlichen Handelns gilt es, die Märkte zu beobachten, um belastende Tenden-

zen frühzeitig zu erkennen. Ein enger Austausch mit den Mietern ist dabei obligatorisch. 
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– Die Wirtschaftsplanung für 2022 geht von einem Jahresergebnis i. H. v. TEUR 1.817 aus. 

Der Vergleich des erzielten Jahresergebnisses 2021 mit der Wirtschaftsplanung 2021 

zeigt die vorsichtige Herangehensweise bei der Planung. Die künftige Entwicklung des Ei-

genbetriebes wird gekennzeichnet sein durch das Engagement beim Kombibad und den 

Bau eines weiteren Mietwohngebäudes. 

Die vorstehend angeführten Hervorhebungen werden auftragsgemäß in Anlage 6 durch analy-
sierende Darstellungen wesentlicher Aspekte der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ergänzt. 

Nach unseren Feststellungen vermittelt diese Beurteilung der Betriebsleitung insgesamt ein zu-
treffendes Bild von der Lage, des Fortbestandes und der zukünftigen Entwicklung des Eigenbe-
triebes. Im Rahmen unserer Prüfung sind uns keine Tatsachen bekannt geworden, die diese 
Aussage in Frage stellen. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse halten wir die 
Darstellung und Beurteilung der Lage des Unternehmens und seiner voraussichtlichen Entwick-
lung durch die gesetzlichen Vertreter im Jahresabschluss und im Lagebericht für zutreffend. 
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D. Prüfungsdurchführung 

I. Gegenstand der Prüfung 

Der Jahresabschluss von Eigenbetrieben ist gemäß § 22 HesEigBGes unter Beachtung der für 
große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbu-
ches aufzustellen. Unsere Prüfung richtete sich nach den Vorschriften des Hessischen Eigenbe-
triebsgesetzes i. V. m. §§ 316 ff. HGB.

Im Rahmen des uns erteilten Auftrages haben wir gemäß § 27 Abs. 2 HesEigBGes i. V. m. 
§ 317 HGB die Buchführung, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 (Anlagen 1 bis 3) 
und den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2021 (Anlage 4) auf die Einhaltung der einschlägi-
gen gesetzlichen Vorschriften und der sie ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung ge-
prüft. Ferner prüften wir die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung in entsprechender An-
wendung des § 53 HGrG (Abschnitt F.). 

Den Lagebericht haben wir daraufhin überprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei un-
serer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt. Dabei ist auch zu prüfen, ob die Chancen und Risi-
ken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind. Die Prüfung des Lageberichtes hat 
sich auch darauf zu erstrecken, ob die gesetzlichen Vorschriften zur Aufstellung des Lageberich-
tes beachtet worden sind (§ 26 HesEigBGes i. V. m. § 317 Abs. 2 HGB).  

Die maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätze für unsere Prüfung des Jahresabschlusses 
waren die Rechnungslegungsvorschriften des zweiten Teils des Eigenbetriebsgesetzes des 
Bundeslandes Hessen, der §§ 242 bis 256a und der §§ 264 bis 288 HGB sowie die ergänzen-
den Bestimmungen der Betriebssatzung. 

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 und 2 HGrG und 
den hierzu vom IDW veröffentlichten Prüfungsstandard "Berichterstattung über die Erweiterung 
der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG" (IDW PS 720) beachtet. Über die vorgenannte Prüfung 
wird in Anlage 5 gesondert berichtet. 

Eine Überprüfung von Art und Angemessenheit des Versicherungsschutzes, insbesondere, ob 
alle Wagnisse berücksichtigt und ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand unseres 
Prüfungsauftrages. 
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Die Betriebsleitung des Eigenbetriebes ist für die Buchführung und die Aufstellung von Jahres-
abschluss und Lagebericht sowie die uns gemachten Angaben verantwortlich. Unsere Aufgabe 
ist es, die von der Betriebsleitung vorgelegten Unterlagen und die gemachten Angaben im Rah-
men unserer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen. 

Ergänzend hierzu hat uns die Betriebsleitung in der berufsüblichen Vollständigkeitserklärung 
schriftlich bestätigt, dass in der Buchführung und in dem zu prüfenden Jahresabschluss alle bi-
lanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen berück-
sichtigt, sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten, alle erforderlichen Angaben gemacht 
und uns alle bestehenden Haftungsverhältnisse bekannt gegeben worden sind. 

In der Erklärung wird auch versichert, dass der Lagebericht hinsichtlich erwarteter Entwicklun-
gen alle für die Beurteilung der Lage des Eigenbetriebes wesentlichen Gesichtspunkte sowie die 
nach § 26 HesEigBGes i. V. m. § 289 HGB erforderlichen Angaben enthält. 
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II. Art und Umfang der Prüfung 

Unsere Prüfung haben wir in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 27 Abs. 2 HesEigBGes un-
ter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsgemäßer Abschlussprüfung, den vom Fachausschuss für öffentliche Unternehmen und 
Verwaltungen (ÖFA) des IDW vorgelegten Stellungnahmen und Hinweisen sowie der Verord-
nung zur Bestimmung der Formblätter für den Jahresabschluss der Eigenbetriebe vorgenom-
men. 

Die Prüfung erstreckt sich gemäß § 317 Abs. 4a HGB nicht darauf, ob der Fortbestand des ge-
prüften Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zuge-
sichert werden kann. Die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen 
Verhältnisse nach § 53 HGrG haben wir anhand der Fragenkreise 1 bis 16 des Fragenkataloges 
des IDW PS 720 gewürdigt. 

Grundlage unseres risiko- und prozessorientierten Prüfungsvorgehens ist die Erarbeitung einer 
Prüfungsstrategie. Diese basiert auf der Beurteilung des wirtschaftlichen und rechtlichen Umfel-
des des Eigenbetriebes, seiner Ziele, Strategien und Geschäftsrisiken, die wir anhand kritischer 
Erfolgsfaktoren beurteilen. Die Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsys-
tems und dessen Wirksamkeit ergänzen wir durch Prozessanalysen, die wir mit dem Ziel durch-
führen, deren Einfluss auf relevante Jahresabschlussposten zu ermitteln und so die Fehlerrisi-
ken sowie unser Prüfungsrisiko einschätzen zu können. 

Die Erkenntnisse aus der Prüfung der Prozesse und des rechnungslegungsbezogenen internen 
Kontrollsystems haben wir bei der Auswahl der analytischen Prüfungshandlungen (Plausibili-
tätsbeurteilungen) und der Einzelfallprüfungen hinsichtlich der Bestandsnachweise, des Ansat-
zes, des Ausweises und der Bewertung im Jahresabschluss berücksichtigt. Im unternehmensin-
dividuellen Prüfungsprogramm haben wir die Schwerpunkte unserer Prüfung, Art und Umfang 
der Prüfungshandlungen sowie den zeitlichen Prüfungsablauf und den Einsatz von Mitarbeitern 
festgelegt. Hierbei haben wir die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Risikoorientierung be-
achtet und daher unser Prüfungsurteil überwiegend auf der Basis von Stichproben getroffen. 

Unser Prüfungsprogramm hat folgende Schwerpunkte umfasst: 

– Anlagevermögen 
– Forderungen gegen verbundene und Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unterneh-

men 
– Forderungen aus Lieferungen und Leistungen/Umsatzerlöse 
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Zur Prüfung des Nachweises der Vermögens- und Schuldposten des Eigenbetriebes haben wir 
u. a. Bankbestätigungen und Rechtsanwaltsbestätigungen eingeholt. 

Art, Umfang und Ergebnis der im Einzelnen durchgeführten Prüfungshandlungen sind in unse-
ren Arbeitspapieren festgehalten (IDW PS 460). 
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E. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung 

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung stellen wir fest, dass die Buchführung und 
die weiteren geprüften Unterlagen, der Jahresabschluss sowie der Lagebericht den gesetzlichen 
Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung entsprechen. 

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 

Die Organisation der Buchführung, das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem, der 
Datenfluss und das Belegwesen ermöglichen die vollständige, richtige, geordnete und die zeit-
gerechte Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle.  

Die IT-gestützte Rechnungslegung gewährleistet die hinreichende Sicherheit der für die Zwecke 
der Rechnungslegung verarbeiteten Daten und damit eine Verarbeitung entsprechend den 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung gemäß § 238 HGB.  

Das von dem Eigenbetrieb eingerichtete rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem 
(IKS) sieht angemessene Regelungen zur Organisation und Kontrolle der Arbeitsabläufe vor. 
Die Verfahrensabläufe in der Buchführung haben im Berichtszeitraum keine nennenswerten or-
ganisatorischen Änderungen erfahren. 

Die Finanz- und Anlagenbuchhaltung wird über die Anlage des Rechnungszentrumsdienstleis-
ters Stadtwerke Viernheim GmbH unter Verwendung des Programms Schleupen der Firma 
Schleupen AG erstellt. 

Die Software wurde von der BDO Deutsche Warentreuhand Aktiengesellschaft geprüft. Ergebnis 
der Prüfung war, dass die Software und die dazugehörige Online-Dokumentation bei sachge-
rechter Anwendung eine den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprechende 
Rechnungslegung ermöglicht und somit den Prüfungskriterien entspricht. Die Softwarebeschei-
nigung datiert vom 10. September 2013. 

Die Bücher wurden zutreffend mit den Zahlen der Vorjahresbilanz eröffnet und ordnungsgemäß 
geführt. Die Belegfunktion ist erfüllt.  

Die Organisation des Rechnungswesens ist den Verhältnissen des Eigenbetriebes angemessen. 
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Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht die 
Buchführung den gesetzlichen Vorschriften. Die aus weiteren geprüften Unterlagen entnomme-
nen Informationen haben zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresab-
schluss und Lagebericht geführt. 

Als zusammenfassendes Ergebnis unserer Prüfung, die sich auf  

– die Ordnungsmäßigkeit der Bestandteile des Abschlusses und deren Ableitung aus der 
Buchführung, 

– die Ordnungsmäßigkeit der im Anhang gemachten Angaben, 
– die Beachtung der Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften, 
– die Beachtung aller für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften ein-

schließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und aller größenabhängigen, 
rechtsformgebundenen oder wirtschaftszweigspezifischen Regelungen 

erstreckt hat, haben wir den in Abschnitt B. wiedergegebenen Bestätigungsvermerk erteilt. 

2. Jahresabschluss 

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung stellen wir fest, dass im Jahresabschluss 
alle für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung und alle größenabhängigen und rechtsformgebundenen Rege-
lungen sowie die Normen der Betriebssatzung beachtet sind.  

Die Bilanz ist unter Beachtung der Vorschriften des § 266 HGB gegliedert. Die Gewinn- und Ver-
lustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt. Die beson-
deren Gliederungsvorschriften der §§ 23 bis 24 HesEigBGes wurden gemäß der entsprechen-
den Formblätter beachtet. 

Die Bilanz zum 31. Dezember 2021 und die Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschafts-
jahr 2021 sind – ausgehend von den Zahlen der Vorjahresbilanz – ordnungsgemäß aus der 
Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. 

Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften sind beachtet. Die auf den vorhergehenden Jah-
resabschluss angewandten Bewertungsmethoden sind beibehalten worden. 

Die im Anhang gemachten Angaben sind vollständig und ordnungsgemäß. Die Erläuterungen 
und Begründungen entsprechen den gesetzlichen Anforderungen. 
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3. Lagebericht 

Der Lagebericht entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Unsere Prüfung nach § 27 Abs. 2 
HesEigBGes i. V. m. § 317 Abs. 2 HGB hat zu dem Ergebnis geführt, dass er mit dem Jahres-
abschluss und den im Verlauf unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Unternehmens vermittelt. Die wesentlichen 
Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung sind zutreffend dargestellt (IDW PS 350, 
DRS 20). 

Die Angaben nach § 26 HesEigBGes i. V. m. § 289 Abs. 2 HGB sind vollständig und zutreffend. 
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II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

Nach unseren Feststellungen vermittelt der Jahresabschluss – d. h. als Gesamtaussage des 
Jahresabschlusses, wie sie sich aus dem Zusammenwirken von Bilanz, Gewinn- und Verlust-
rechnung und Anhang ergibt –, unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage des Eigenbetriebes (§ 264 Abs. 2 HGB).  

Der Eigenbetrieb hat im Anhang die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden an-
gegeben. Bei unseren nachfolgenden Ausführungen gehen wir daher insbesondere auf die 
Sachverhalte ein, die für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie in ihrer 
Gesamtwirkung im Zusammenhang mit anderen Maßnahmen und Sachverhalten von wesentli-
cher Bedeutung sind (IDW PS 250 n. F.). 

1. Bewertungsgrundlagen 

Zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie den für die Bewertung von 
Vermögensgegenständen und Schulden maßgeblichen Faktoren einschließlich etwaiger Auswir-
kungen von Änderungen an diesen Methoden machen wir folgende Angaben: 

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erfolgen unter Annahme der Unternehmensfort-
führung (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB) und sind an den handelsrechtlichen Bestimmungen ausgerich-
tet. Sie werden unverändert zum Vorjahr angewendet. 

Im Übrigen verweisen wir auf die Ausführungen im Anhang (Anlage 3). 

2. Zusammenfassende Beurteilung 

Nach unserer pflichtgemäß durchgeführten Prüfung sind wir zu der in unserem Bestätigungs-
vermerk getroffenen Beurteilung gelangt, dass der Jahresabschluss insgesamt unter Beachtung 
der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt. 
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F. Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrages 

Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG 

1. Allgemeine Feststellungen 

Gemäß § 27 Abs. 2 HesEigBGes erstreckt sich die Abschlussprüfung auch auf die Prüfung der 
Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung. 

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 
HGrG und den hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen, 
dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshöfen veröffentlichten IDW PS 720 "Be-
richterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG" beachtet. 

Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d. h. mit der er-
forderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vor-
schriften und den Bestimmungen der Betriebssatzung, geführt worden sind. 

Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht und in der Anlage 5 dargestellt. 
Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach 
unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Be-
deutung sind. 

2. Feststellungen zum Risikofrüherkennungssystem 

Als Abschlussprüfer haben wir im Rahmen der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäfts-
führung nach § 53 HGrG darüber zu berichten, ob die Betriebsleitung ein Risikofrüherkennungs-
system eingerichtet hat und ob dieses geeignet ist, seine Aufgaben zu erfüllen. 

Nach IDW PS 720 ist die Prüfung des Risikofrüherkennungssystems rechtsformunabhängig als 
Bestandteil einer nach § 53 HGrG durchzuführenden Geschäftsführungsprüfung anzusehen. 

Ein Risikofrüherkennungssystem i. S. d. § 91 Abs. 2 AktG hat sicherzustellen, dass diejenigen 
Risiken, die den Fortbestand der Einrichtung gefährden, früh erkannt werden. Es muss deshalb 
geeignet sein, den Eintritt und die Erhöhung derartiger Risiken rechtzeitig anzuzeigen und den 
Entscheidungsträgern mitzuteilen. Es muss ferner sicherstellen, dass eine Gesamtbetrachtung 
solcher Risiken, die im Zusammenwirken bestandsgefährdend werden können, erfolgt. 
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Der Eigenbetrieb verfügt über ein formalisiertes systematisches Risikofrüherkennungssystem im 
Sinne des Fragenkataloges des IDW PS 720. Wir verweisen auf unsere Feststellungen in Fra-
genkreis 4 der Anlage 5. 

3. Feststellungen zum Wirtschaftsplan 

Im Rahmen der Geschäftsführungsprüfung haben wir auch einen Vergleich des Rechnungser-
gebnisses mit dem von der Betriebsleitung für das Jahr 2021 nach § 15 HesEigBGes aufgestell-
ten Wirtschaftsplan vorgenommen. 

Die Gewinn- und Verlustrechnung des Eigenbetriebes weist einen Jahresgewinn in Höhe von 
TEUR 1.778 aus, während der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes im Erfolgsplan von einem 
Jahresgewinn in Höhe von TEUR 1.559 ausging: 

Erfolgsplan 

Gewinn- und 
Verlust-

rechnung Abweichung 

TEUR TEUR TEUR 
Gesamt 
Umsatzerlöse 8.283 9.332 1.049 
Sonstige Erträge inkl. Zinsen 1.000 966 -34 

Betriebsleistung 9.283 10.298 1.015
Materialaufwand 2.163 2.841 678 
Abschreibungen 2.801 2.842 41 
Zinsaufwand 1.353 1.312 -41 
Sonstige Aufwendungen inkl. sonstige 
Steuern 1.157 1.326 169 

Aufwendungen insgesamt 7.474 8.321 847
Zwischenergebnis 1.809 1.977 168
Ertragsteuern  250 199 -51 

Jahresgewinn 1.559 1.778 219

Die Gewinn- und Verlustrechnung des Jahresabschlusses 2021 weist ein um TEUR 219 besse-
res Ergebnis aus als der Erfolgsplan 2021. Die Erträge lagen um TEUR 1.015 über dem Plan; 
die Aufwendungen haben den Plan um TEUR 847 überstiegen. 





Anlage 1
Eigenbetrieb Stadtwerke Bad Vilbel, Bad Vilbel

Bilanz zum 31. Dezember 2021

A K T I V A

31.12.2021 31.12.2020
EUR EUR

A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und
ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an
solchen Rechten und Werten 401,82 740,84

401,82 740,84
II. Sachanlagen

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
mit Wohnbauten 79.511.627,40 81.483.810,90

2. Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.082.058,88 3.365.459,82
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 2.266.629,96 219.663,38

84.860.316,24 85.068.934,10
84.860.718,06 85.069.674,94

B. Umlaufvermögen
I. Vorräte 6.492,64 0,00
II. Forderungen und sonstige

Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 906.446,05 723.598,96
2. Forderungen gegen Stadtwerke Bad Vilbel

GmbH 2.721.105,54 0,00
3. Forderungen gegen Stadt Bad Vilbel 0,00 2.428.275,45
4. Sonstige Vermögensgegenstände 16.467.996,14 24.643.028,78

20.095.547,73 27.794.903,19
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben

bei Kreditinstituten und Schecks 1.276.641,72 1.000.599,91
21.378.682,09 28.795.503,10

C. Rechnungsabgrenzungsposten 20.494,52 20.494,52

106.259.894,67 113.885.672,56

 

P A S S I V A

31.12.2021 31.12.2020
EUR EUR

A. Eigenkapital
I. Stammkapital

1. Stammkapital 18.711.265,00 18.711.265,00
18.711.265,00 18.711.265,00

II. Rücklagen 936.865,33 936.865,33
III. Gewinn/Verlust

1. Gewinn/Verlust des Vorjahres 2.545.317,25 2.057.594,81
2. Jahresgewinn/-verlust 1.778.087,51 2.085.743,25

4.323.404,76 4.143.338,06
23.971.535,09 23.791.468,39

B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen 31.595,00 9.150,00
2. Sonstige Rückstellungen 141.400,00 165.700,00

172.995,00 174.850,00
C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 80.122.554,13 79.112.493,42
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 34.310,94 219.309,52
3. Verbindlichkeiten gegenüber Stadtwerke Bad

Vilbel GmbH 0,00 8.170.634,99
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt 1.088.954,59 1.538.462,50
5. Sonstige Verbindlichkeiten 861.702,29 867.261,22

davon aus Steuern 
EUR 24.054,93 (Vorjahr EUR 54.187,82)

82.107.521,95 89.908.161,65
D. Rechnungsabgrenzungsposten 7.842,63 11.192,52

106.259.894,67 113.885.672,56



Anlage 2
Eigenbetrieb Stadtwerke Bad Vilbel, Bad Vilbel

Gewinn- und Verlustrechnung 
für das Wirtschaftsjahr 2021

2021
EUR

2020
EUR

1. Umsatzerlöse 9.331.632,84 9.095.785,23
2. Sonstige betriebliche Erträge 247.632,57 593.675,56

9.579.265,41 9.689.460,79
3. Materialaufwand

a) Aufwendungen für bezogene
Leistungen -2.840.761,97 -3.035.275,86

-2.840.761,97 -3.035.275,86
4. Abschreibungen -2.842.002,66 -2.797.957,68
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen -1.094.309,45 -917.101,22

2.802.191,33 2.939.126,03
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 718.860,41 901.839,46
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1.311.822,65 -1.423.603,81

-592.962,24 -521.764,35
8. Ergebnis der gewöhnlichen

Geschäftstätigkeit 2.209.229,09 2.417.361,68
9. Steuern vom Einkommen und vom

Ertrag -199.483,25 -169.922,30
10. Sonstige Steuern -231.658,33 -161.696,13
11. Jahresgewinn/-verlust 1.778.087,51 2.085.743,25





















































































































Allgemeine Auftragsbedingungen
für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern
oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfas-
send „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen,
Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonsti-
ge Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart
oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart
ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten
gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimm-
ter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im
Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsfüh-
rung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnis-
se seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt,
sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebs-
wirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden
beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den
Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen
hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für
die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informa-
tionen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und
Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von
Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren
Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des
Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschafts-
prüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollstän-
digkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der
gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formu-
lierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der
Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des
Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Über-
nahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rech-
nung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschafts-
prüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunter-
nehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unab-
hängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den
Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der
Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des
Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung
maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern
nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des
Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden.
Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten
Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeits-
ergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in
der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschafts-
prüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustim-
mung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weiter-
gabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen
Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die
Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftragge-
ber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung
durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unbe-
rechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfül-
lung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der
Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber
wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrach-
te Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder
Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber
hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber
unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1,
die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf
eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und
formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und
dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirt-
schaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die
geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene
Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten
gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftragge-
ber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB,
§ 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm
bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu
bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht
entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen
Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz
beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbe-
sondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haf-
tungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323
Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet
noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung
des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnah-
me von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit,
sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1
ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Scha-
densfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auf-
traggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer
bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag
für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

50261
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(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines
aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens
gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflicht-
verletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren
aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf
gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als
einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten mitei-
nander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In
diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in
Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Min-
destversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht-
prüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs
Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben
wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht
für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzufüh-
ren sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder
Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach §
1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu
machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein
Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lage-
bericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schrift-
licher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten
Wortlaut zulässig.

(2)Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere
Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerli-
chen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber
genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollstän-
dig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch
den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftragge-
ber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung
steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die
laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkei-
ten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer,
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklä-
rungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahres-
abschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen
und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der
unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pau-
schalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die
unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorie-
ren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerbera-
tervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist,
kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform
vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körper-
schaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie
aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben
erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf
dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Fi-
nanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Um-
wandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und
Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und
dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle
in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrge-
nommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unter-
lagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation
per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie
etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirt-
schaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung
Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich
berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagen-
ersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befrie-
digung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als
Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeile-
gungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden An-
sprüche gilt nur deutsches Recht.
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Stadtwerke Bad Vilbel GmbH 

(Stand 31.12.2021) 
 

Anschrift Stadtwerke Bad Vilbel GmbH 

Theodor-Heuss-Str. 51 

61118 Bad Vilbel 

 

Rechtsform Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

 

Gesellschaftsvertrag Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 06.06.1994, 

zuletzt geändert durch Änderung vom 16.09.2013 

 

Gegenstand des 

Unternehmens 

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung mit 

Strom, Gas, Wasser, Wärme und Energie, die Beförderung 

von Personen im öffentlichen Nahverkehr und der Betrieb 

von Tiefgaragen und Parkhäusern, der Betrieb von Bädern 

und des Kurhauses; der Erwerb von Immobilien, die 

Bebauung von Grundstücken sowie der Abschluss von 

Miet- oder vergleichbaren Verträgen über solche 

Immobilien, soweit diese Geschäfte im wirtschaftlichen 

Interesse der Gesellschaft geboten sind und der 

Stadtentwicklung der Stadt Bad Vilbel dienen.  

 

Handelsregister Frankfurt am Main HRB 72053 

 

Stammkapital Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 4.000.000,00 

EUR. 
 

Gesellschafter                           Stadt Bad Vilbel (Alleingesellschafterin) 
 

Gesellschafter- 

versammlung 

Gemäß § 4 des Gesellschaftsvertrages ist der 

Bürgermeister der Stadt Bad Vilbel der Vorsitzende der 

Gesellschafterversammlung. Die Stadt wird durch den 

Magistrat in der Gesellschafterversammlung vertreten. 
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Geschäftsführung Herr Klaus Minkel zeichnet alleinverantwortlich für alle 

Aufgaben und Verantwortungen in Zusammenhang mit 

der Beteiligung an der WV Energie AG, der BBV 

Versorgungs GmbH und den Projektgesellschaften, 

deren Geschäfte von der WV Ernergie AG oder deren 

Tochtergesellschaften geführt werden sowie den 

Bäderbereich und den Parkhausbau. 

Herr Dr.-Ing. Ralph Franke verantwortet als 

Geschäftsführer „Allgemein“ alleinverantwortlich die 

restlichen Aufgabenbereiche des Unternehmens. 

 

Geschäftsführer:  

- Dr.-Ing. Ralph Franke 

- Klaus Minkel 

 

Aufsichtsrat 

 

 

 

 

 

 

Gesellschafterversammlung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bürgermeister Dr. Thomas Stöhr (Vorsitzender) 

- Jörg Löffler (stellv. Vorsitzender) 

- Irene Utter 

- Karl-Peter Schäfer 

- Christian Kühl 

- Dr. h.c. Jörg-Uwe Hahn 

 

- Bürgermeister Dr. Thomas Stöhr (Vorsitzender) 

- Erster Stadtrat Sebastian Wysocki 

- Hauptamtliche Stadträtin Ricarda Müller-Grimm  

  (ab 07/2021) 

- Stadträtin Christine Foege 

- Stadtrat Jürgen Werner (ab 06/2021) 

- Stadtrat Klaus Minkel 

- Stadtrat Dr. h.c. Jörg-Uwe Hahn 

- Stadtrat Udo Landgrebe 

- Stadtrat Clemens Breest (ab 06/2021) 

- Stadträtin Ute Petersen (ab 06/2021) 
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Wirtschaftliche Betätigung 

gem. § 121 Abs. 1 HGO 

 

 

Betreffend der Prüfung nach § 121 Abs. 1 HGO ist 

festzustellen, dass alle Voraussetzungen erfüllt sind. Der 

öffentliche Zweck wird durch die beschriebenen 

Aufgabenfelder gerechtfertigt. Die Betätigung steht auch 

in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit 

der Stadt Bad Vilbel und ihrem Bedarf. Schließlich sind 

keine Anhaltspunkte erkennbar, dass der Zweck ebenso 

gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt 

werden kann. 

 

Letzter geprüfter 

Jahresabschluss 

Jahresabschluss zum 31.12.2021 von RGT TREUHAND 

Revisionsgesellschaft mbH, Wirtschaftsprüfungs-

gesellschaft, Frankfurt am Main 

 

Unmittelbare  

Beteiligungen  

der Gesellschaft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< 20%: 

- Zweckverband für die Wasserversorgung des unteren  

   Niddatals, Karben 

- KNK Kraftwerksbeteiligung GmbH & Co. KG,  

   Bad Vilbel 

- KNK Vineta GmbH, Bad Vilbel 

 

> 20%: 

- VBV Wind GmbH, Bad Vilbel 

- vivi-power GmbH, Viernheim 

- Windpark Geisberg GmbH & Co. KG, Viernheim 

- Windpark Kirrweiler GmbH & Co. KG, Viernheim 

- Windpark Greiner Eck GmbH & Co. KG, Viernheim 

- Windpark Wolfersheck GmbH & Co. KG, Viernheim 

- BBV Versorgungs GmbH, Langen (Hessen) 

- WV Energie AG, Bad Vilbel 

- Conergia Energieeffizienz GmbH, Bad Vilbel 

- OstseeWindEnergie GmbH, Bad Vilbel 

 

Weitere Mitteilungen 

gemäß § 123a HGO 

Die Aufwendungen für die Mitglieder des Aufsichtsrates 

betrugen TEUR 36. 
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Genossenschaft für Bauen und Wohnen eG 

(Stand 31.12.2021) 

 

Anschrift Genossenschaft für Bauen & Wohnen eG 

Am Hainwinkel 14 

61118 Bad Vilbel 

 

Rechtsform Eingetragene Genossenschaft 

 

Gründungsjahr 1908 

 

Satzung vom 29. Juni 2009 

 

Gegenstand des 

Unternehmens 

Zweck der Genossenschaft für Bauen & Wohnen eG, Bad 

Vilbel, ist die Förderung ihrer Mitglieder vorrangig durch 

eine gute, sichere und sozial verantwortbare 

Wohnungsversorgung. Die Genossenschaft kann Bauten 

in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, 

errichten, erwerben, veräußern und betreuen; sie kann 

alle im Bereich der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, 

des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden 

Arbeiten übernehmen. Hierzu gehören 

Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden 

und Räume für Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaftliche 

und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen.  

 

Genossenschaftsregister Amtsgericht Frankfurt am Main, GnR Nr. 8104 

 

Anzahl der Mitglieder 1.267 Mitglieder mit 11.024 Geschäftsanteilen 

 

Stammkapital 2.349.095,00 EUR 
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Anteil der Stadt Bad Vilbel 3.150 Geschäftsanteile (28,57 %) 

 

Organe Mitgliederversammlung, Aufsichtsrat, Vorstand 

 

Vorstand - Antje Rinn (seit 31.05.2021) (Vorsitzende) 

- Klaus Minkel (seit 15.04.2021) (ehrenamtlich) 

- Karl-Peter Schäfer (von 27.04.2021 bis 30.09.2021) 

- Nancy Kabisch (bis 15.04.2021) 

- Manfred Cleve (bis 19.04.2021) 

- Hans-Günther Spitz (bis 20.04.2021) 

 

Aufsichtsrat - Dr. Thomas Stöhr (Vorsitzender) 

- Bernd Arnold (stellv. Vorsitzender) 

- Sigrid Wansner 

- Ingrid Wagner 

- Edwin Lotz (bis 30.09.2021) 

 

Vertretung der 

Genossenschaft 

 

 

 

Wirtschaftliche Betätigung 

gem. § 121 Abs. 1 HGO 

 

 

 

Gemäß Genossenschaftsregister wird die Genossenschaft 

durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein 

Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen 

vertreten. 

 

Betreffend der Prüfung nach § 121 HGO ist festzustellen, 

dass alle Voraussetzungen erfüllt sind. Der öffentliche 

Zweck wird durch die Wohnraumversorgung in Bad Vilbel 

gerechtfertigt. Die Betätigung steht auch in einem 

angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Stadt 

Bad Vilbel und ihrem Bedarf. Schließlich sind keine 

Anhaltspunkte erkennbar, dass der Zweck ebenso gut 

und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt 

werden kann. 

 

Letzter geprüfter 

Jahresabschluss 

Geschäftsjahr 2021 
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Prüfungsverband Verband der Südwestdeutschen Wohnungswirtschaft e.V., 

Frankfurt am Main 

Zustimmung der  

Mitglieder des 

Vorstandes/Aufsichts- 

rates zur Veröffentlichung 

ihrer Bezüge gemäß  

§ 123a Abs. 2 HGO 

ja/ nein 

Die Genossenschaft macht außerdem von Ihrem Recht 

Gebrauch, im Anhang zum Jahresabschluss gemäß § 338 

Abs. 3 HGB bzw. § 286 Abs. 4 HGB keine Angaben zu den 

Bezügen des Vorstandes/Aufsichtsrates im Sinne des § 

285 Satz 1 Nr. 9 HGB machen zu müssen. 

 



_____. Ausfertigung

Bericht
Genossenschaft für Bauen u. Wohnen eG
Bad Vilbel

Prüfung gemäß § 53 GenG unter Einbeziehung des 
Jahresabschlusses zum 31.12.2021

sw-01131-1101-2021
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A. Prüfungsauftrag 

1 Als zuständiger gesetzlicher Prüfungsverband führten wir bei der 

Genossenschaft für Bauen u. Wohnen eG
Bad Vilbel

- im Folgenden "Genossenschaft" genannt -

die Prüfung gemäß § 53 GenG durch.

2 Wir bestätigen gemäß § 58 Absatz 1 GenG i. V. m. § 321 Absatz 4 a HGB, dass wir bei

der Durchführung der genossenschaftlichen Pflichtprüfung die anwendbaren Vorschrif-

ten zur Unabhängigkeit beachtet haben.

3 Die Prüfung erstreckte sich auf den Zeitraum vom 04.09.2021 bis 16.09.2022 unter

Einbeziehung des Jahresabschlusses zum 31.12.2021.

4 Der Vorsitzende des Aufsichtsrats wurde gemäß § 57 Absatz 2 GenG vom Beginn der

Prüfung benachrichtigt.

5 Der Prüfungsbericht nach § 58 GenG wurde nach dem IDW Prüfungsstandard 

PS 450 n. F. erstellt.

6 Die Haftung für die Prüfung richtet sich nach § 62 GenG.



Verband der Südwestdeutschen Wohnungswirtschaft e.V.
sw-01131-1101-2021

 6

B. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 

7 Gegenstand unserer Prüfung gemäß § 53 Absatz 1 GenG waren die Einrichtungen, die

wirtschaftlichen Verhältnisse sowie die Geschäftsführung der Genossenschaft.

8 Im Rahmen unserer Prüfung haben wir gemäß § 53 Absatz 2 GenG den Jahresab-

schluss zum 31.12.2021 unter Einbeziehung der Buchführung der Genossenschaft ge-

prüft. 

9 Die Genossenschaft ist i. S. d. § 267 Absatz 1 HGB i. V. m. § 336 Absatz 2 HGB als

"klein" einzustufen. 

10 Der Jahresabschluss wurde nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften auf-

gestellt. Wir weisen darauf hin, dass die gesetzlichen Vertreter für die Rechnungsle-

gung, die dazu eingerichteten internen Kontrollen (IKS) und die uns gegenüber ge-

machten Angaben die Verantwortung tragen. Unsere Aufgabe ist es, diese Unterlagen

unter Einbeziehung der Buchführung und die gemachten Angaben im Rahmen einer

pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

11 Die Prüfung gemäß § 53 GenG haben wir auch nach den Grundsätzen des wirtschafts-

prüfenden Berufsstandes unter Beachtung der bei der Prüfung zu berücksichtigenden

Prüfungsstandards des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) vorgenommen.

12 Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehört nur insoweit zu

den Aufgaben der gesetzlichen Prüfung, als sich aus diesen anderen Vorschriften übli-

cherweise Rückwirkungen auf den Jahresabschluss oder auf die Ordnungsmäßigkeit

der Geschäftsführung ergeben. Die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbe-

stände wie z. B. Untreuehandlungen oder Unterschlagungen sowie die Feststellung au-

ßerhalb der Rechnungslegung und der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung be-

gangener Ordnungswidrigkeiten sind grundsätzlich nicht Gegenstand der gesetzlichen

Prüfung. Die gesetzlichen Vertreter der Genossenschaft sind für die Einrichtung und

Durchsetzung geeigneter Maßnahmen zur Verhinderung bzw. Aufdeckung von Unre-

gelmäßigkeiten verantwortlich. Die Überwachung obliegt dem Aufsichtsrat, der dabei

auch das Risiko der Umgehung von Kontrollmaßnahmen zu berücksichtigen hat. Im

Verlauf der Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, die besondere Untersu-

chungen in dieser Hinsicht erforderlich gemacht hätten.

13 Die örtlichen Prüfungshandlungen haben wir in der Zeit vom 05.09.2022 bis 16.09.2022

in den Geschäftsräumen der Genossenschaft in Bad Vilbel, Am Hainwinkel 14, durch-

geführt; abschließende Berichtsarbeiten erfolgten im Anschluss hieran in unserem

Büro.
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14 Die Prüfungshandlungen schließen unter Einbeziehung des Jahresabschlusses zum

31.12.2021 an die am 03.09.2021 beendeten örtlichen Prüfungshandlungen der voran-

gegangenen gesetzlichen Prüfung an.

15 Alle erbetenen Aufklärungen und Nachweise wurden erbracht. Als Prüfungsunterlagen

dienten uns die Bücher, Belege und sonstigen Aufzeichnungen der Genossenschaft.

16 Zur Feststellung der wirtschaftlichen Verhältnisse haben wir die Vermögens-, Finanz-

und Ertragslage sowie Aspekte der Wirtschaftlichkeit in unsere Untersuchungen einbe-

zogen. Bei der Durchführung unserer Prüfung haben wir die Vorschriften des

§ 317 HGB und der §§ 53 ff. GenG und die vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)

festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung beachtet.

Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Ver-

stöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vermittelten Bildes der Vermögens-,

Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt

werden. Im Rahmen der Prüfung werden Nachweise für die Angaben in Buchführung

und Jahresabschluss überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung

umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Gliede-

rungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Vorstands sowie die Wür-

digung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses. Wir sind der Auffassung, dass

unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unser Prüfungsurteil bildet.

17 Auf der Grundlage eines risiko- und systemorientierten Prüfungsansatzes haben wir im

Rahmen der Prüfungsplanung zunächst eine Prüfungsstrategie erarbeitet. Die hierzu

erforderliche Risikoanalyse basiert auf

- unserem Verständnis der Genossenschaft, ihres Umfelds, ihrer wesentlichen Ziele

und Strategien

- unserem Verständnis der damit verbundenen Geschäftsrisiken, die wesentliche fal-

sche Angaben im Jahresabschluss zur Folge haben können

- analytischen Prüfungshandlungen zur vorläufigen Einschätzung der Lage der Ge-

nossenschaft

- einer Beurteilung der Auswahl und Anwendung von Rechnungslegungsmethoden

- unserem Verständnis zur Messung und Überwachung des wirtschaftlichen Erfolgs

der Genossenschaft

- einer Beurteilung des internen Kontrollsystems (IKS) und des Risikomanagements

der Genossenschaft, soweit dies für die Abschlussprüfung relevant ist.

18 Bei der Beurteilung des Risikos einer wesentlichen Fehlaussage im Jahresabschluss

haben wir sowohl Risiken auf der Ebene des Jahresabschlusses insgesamt als auch

Risiken auf Aussageebene, das heißt für die Abbildung einzelner Arten von Geschäfts-
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vorfällen und für einzelne Kontensalden und Abschlussangaben, eingeschätzt. Dieses

Vorgehen diente zugleich der Identifizierung bedeutsamer Risiken, die einer besonde-

ren Berücksichtigung bei der Prüfung bedürfen. Auf der Grundlage der Risikobeurtei-

lung wurden daraufhin einzelne Prüfungsziele identifiziert und ein entsprechendes Prü-

fungsprogramm entwickelt. In diesem Prüfungsprogramm wurden neben den Schwer-

punkten der Prüfung für jedes Prüfungsziel der anzuwendende Prüfungsansatz sowie

die Art und der Umfang der Prüfungshandlungen festgelegt. Dabei wurden auch die

zeitliche Abfolge der Prüfung und der Mitarbeitereinsatz geplant.

19 Als Ergebnis des Risikobeurteilungsprozesses sowie der Festlegung von Prüfungsstra-

tegie und Prüfungszielen haben wir folgenden Schwerpunkt unserer Prüfung festgelegt:

- Eigenkapital - Mitgliederwesen, einschließlich Aufbau, Einrichtung und Wirksamkeit

des internen Kontrollsystems

20 Die Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen umfassten System-

und Funktionstests, analytische Prüfungshandlungen und Einzelfallprüfungen.

21 Bei der Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sind wir

wie folgt vorgegangen: 

Entsprechend der im Rahmen der Prüfungsplanung vorgenommenen Schwerpunktset-

zung haben wir Aufbau und Implementierung der für die einzelnen Prüfungsziele rele-

vanten internen Kontrollen geprüft sowie Funktionstests ausgewählter interner Kontrol-

len durchgeführt.

22 Die Erkenntnisse der Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontroll-

systems wurden für die Beurteilung der Risiken wesentlicher Fehlaussagen im Jahres-

abschluss sowie für die Auswahl von Art und Umfang der für die einzelnen Prüfungs-

ziele durchzuführenden analytischen Prüfungshandlungen und Einzelfallprüfungen her-

angezogen. Hinsichtlich der Einzelfallprüfungen haben wir eine bewusste Stichproben-

auswahl durchgeführt. 

23 Im Rahmen unserer Einzelfallprüfungen haben wir uns Bestätigungen von Kreditinstitu-

ten zukommen lassen.

24 Die für die Durchführung der Prüfung erforderlichen Aufklärungen und Nachweise wur-

den erbracht. Die vom Vorstand unterzeichnete Vollständigkeitserklärung vom

16.09.2022 haben wir zu unseren Arbeitspapieren genommen. 
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C. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungsleg ung 

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

25 Die Bücher wurden mit den Zahlen der von uns geprüften Bilanz zum 31.12.2020 eröff-

net.

26 Die Buchführung der Genossenschaft wird mit dem ERP-System für Wohnungswirt-

schaft "wowinex" des Herstellers Lauf-Lexware Real Estate AG durchgeführt.

27 Die Gesellschaft hat die Lohn-und Gehaltsbuchhaltung auf die VRG HR Provia GmbH

ausgelagert. Ein Dienstleistungsvertrag mit Leistungsbeschreibung vom 03.12.2010

liegt vor.

28 Die Kontengliederung ist auf dem Kontenrahmen für die Wohnungswirtschaft aufge-

baut. Der Kontenplan entspricht den Erfordernissen. Die Bestandsnachweise werden

ordnungsgemäß geführt. Das Belegwesen ist geordnet.

29 Unsere Prüfung hat ergeben, dass die Buchführung formell und materiell den gesetzli-

chen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung sowie den er-

gänzenden Bestimmungen der Satzung entspricht.

30 Die Informationen aus den weiteren geprüften Unterlagen (Protokolle, Verträge sowie

Schriftverkehr) stehen in Einklang mit der Buchführung und dem Jahresabschluss zum

31.12.2021.

2. Jahresabschluss

31 Der geprüfte Jahresabschluss zum 31.12.2021 ist diesem Bericht als Anlage 1.1 beige-

fügt.

32 Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 wurde ordnungsgemäß aus der Buchführung

und aus den weiteren geprüften Unterlagen der Genossenschaft abgeleitet.

33 Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 wurden alle für die Rech-

nungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ord-

nungsmäßiger Buchführung und alle größenabhängigen, rechtsformgebundenen und

wirtschaftszweigspezifischen Regelungen sowie die Bestimmungen der Satzung

beachtet.
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34 Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung wurden dabei entsprechend der

Formblattverordnung für Wohnungsunternehmen vom 05.07.2021 aufgestellt. Die

Gewinn- und Verlustrechnung wurde unverändert zum Vorjahr nach dem Gesamtko-

stenverfahren aufgestellt.

35 Die Posten sind ordnungsgemäß belegt. Die Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvor-

schriften sowie die Stetigkeitsgrundsätze wurden beachtet.

36 Die für den Anhang des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 gesetzlich geforderten An-

gaben und die wahlweise in den Anhang übernommenen Angaben zur Bilanz und zur

Gewinn- und Verlustrechnung sind zutreffend dargestellt.

37 Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 entspricht den Grundsätzen ordnungsmäßiger

Buchführung, den Vorschriften der Satzung und den gesetzlichen Anforderungen.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

38 Unsere Prüfung hat ergeben, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2021, bestehend

aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang, unter Beachtung der Grund-

sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-

des Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Genossenschaft vermittelt.

39 Die von der Genossenschaft angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundlagen

ergeben sich aus dem Anhang (Anlage 1.1).
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D. Feststellungen aus der genossenschaftlichen Pflic ht-
prüfung (§ 53 Absatz 1 GenG)

I. Mitglieder

40 Die Mitgliederbewegung ist aus dem als Anlage 1.1 beigefügten Jahresabschluss zum

31.12.2021 (Anhang) zu entnehmen.

41 Zur Mitgliederstruktur ergaben sich folgende Bemerkungen:

42 Die Stadt Bad Vilbel hält zum 31.12.2021 insgesamt 3.150 Geschäftsanteile. Dies ent-

spricht rd. 29 % der Geschäftsanteile bzw. des Geschäftsguthabens der verbleibenden

Mitglieder. 

43 Eine Nachschusspflicht (Haftsumme) besteht in Höhe von EUR 300,00 auf den ersten

Geschäftsanteil.

II. Rechtliche und steuerliche Grundlagen

44 Die rechtlichen und steuerlichen Grundlagen der Genossenschaft sind in den Anla-

gen 3.1 bis 3.3 zu diesem Bericht zusammengefasst.

III. Grundlagen der wohnungswirtschaftlichen Tätigke it 

1. Bewirtschaftung des Hausbesitzes

45 Die Genossenschaft bewirtschaftete zum 31.12.2021 unverändert zum Vorjahr 669

Wohnungen, 90 Garagen/Garagenstellplätze und zwei sonstige Mieteinheiten.

46 Neben den Wohneinheiten und den Garagen/Garagenstellplätzen bewirtschaftet die

Genossenschaft weitere Kfz-Stellplätze und hat neben den eigenen Büroräumlichkeiten

einen Kiosk im Bestand. Die Wohnfläche beläuft sich zum 31.12.2021 auf unverändert

zum Vorjahr 40.724,2 m².

47 Von dem eigenen Wohnungsbestand

31.12.2021 31.12.2020
WE WE

unterliegen nicht der Preisbindung 509 509
sind öffentlich gefördert 160 160

669 669



Verband der Südwestdeutschen Wohnungswirtschaft e.V.
sw-01131-1101-2021

 12

48 Die Genossenschaft erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2021 Mieterlöse von

TEUR 3.425,4 (i. V. TEUR 3.392,2). Insgesamt betrugen die Umsatzerlöse aus der

Hausbewirtschaftung einschließlich Umlagen und Pachterlöse TEUR 4.878,0 

(i. V. TEUR 4.839,0).

49 Mit den Mietern sind schriftliche Mietverträge nach dem Muster des GdW Bundesver-
band deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e. V. abgeschlossen.

50 Mietänderungen wurden im Geschäftsjahr 2021 bei Neuvermietung nach Mieterwech-
sel sowie nach erfolgter Modernisierung der Wohneinheit durchgeführt. 

51 Die Erlösschmälerungen (TEUR 36,3) und die Abschreibungen auf Forderungen aus

der Vermietung (TEUR 10,7) betragen 1,0 % (i. V. 0,7 %) der Umsatzerlöse aus der

Hausbewirtschaftung.

52 Die Leerstandsquote zum 31.12.2021 beträgt 0,5 % (im Vorjahr 0,3 %).

53 Im Jahr 2021 waren 35 (i.V. 70) Mieterwechsel zu verzeichnen.

54 In den Bewirtschaftungskosten der Hausbewirtschaftung sind enthalten:

2021 2020 Veränderungen
TEUR TEUR TEUR %

Verwaltungskosten 834,7 700,9 133,8 19,1

Betriebskosten 1.425,0 1.375,2 49,8 3,6

Instandhaltungskosten 1.158,0 1.006,3 151,7 15,1

55 Die Verwaltungskosten betragen 17,1 % (i. V. 14,5 %) der Umsatzerlöse aus der Haus-

bewirtschaftung.

56 Nach den von uns durchgeführten Prüfungshandlungen zu den Betriebs- und Heizkos-

tenabrechnungen des Jahres 2021 wurden die umlagefähigen Betriebskosten mit den

Mietern kalenderjährlich abgerechnet.

57 Die Instandhaltungskosten von TEUR 1.158,0 betreffen die laufende Instandhaltung.

Im Durchschnitt wurden für die Instandhaltung im Geschäftsjahr 2021 EUR 28,44 je m²

Wohnfläche (i. V. EUR 24,72 je m² Wohnfläche) aufgewendet.

58 Es liegt ein fortgeschriebenes Instandhaltungs- und Modernisierungsprogramm für die

Geschäftsjahre 2022 bis 2025 vor. Für das Geschäftsjahr 2022 wird mit Instandhal-

tungsfremdkosten von TEUR 1.220,0 gerechnet.

59 Die wohnungswirtschaftlichen Kennzahlen sind in Anlage 2.6 dargestellt.
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2. Modernisierungstätigkeit im Anlagevermögen

60 Wie sich aus den Niederschriften ergibt, hat der Aufsichtsrat gemeinsam mit dem Vor-

stand die mit der Durchführung der Bauvorhaben zusammenhängenden Fragen bera-

ten und die erforderlichen Beschlüsse gefasst. Die Auftragsvergabe erfolgt durch den

Vorstand. Die Maßnahmen werden grundsätzlich durch einen Architekten ausgeschrie-

ben.

61 Im Jahr 2020 wurde mit der Modernisierung der Objekte in der Berliner Straße 79 - 81

und in der Friedrich-Ebert-Straße 35 begonnen. Die Maßnahmen an beiden Liegen-

schaften umfassten insbesondere den Austausch der Fenster, die Anbringung von grö-

ßeren Vorstellbalkonen, eine energetische Sanierung sowie die Neugestaltung  der

Fassade. Hierfür ergaben sich im Jahr 2021 nachträgliche Herstellungskosten von ins-

gesamt TEUR 405,9; diese entfallen mit TEUR 325,6 auf die Liegenschaft in der Berli-

ner Straße 79 - 81 und mit TEUR 80,3 auf die Friedrich-Ebert-Straße 35. Die Fertigstel-

lung der Modernisierung der Liegenschaft Berliner Straße 79 - 81 erfolgte im Dezember

2021 und die Fertigstellung der Modernisierungsmaßnahme Friedrich-Ebert-Straße 35

erfolgte im Mai 2022.

3. Verwaltungsbetreuung

62 Die Genossenschaft ist als Verwalterin nach WEG für fremde Objekte tätig und betreut

Liegenschaften im Rahmen der Hausverwaltung.

63 Die Genossenschaft verwaltete zum 31.12.2021 26 Wohnungseigentümergemein-

schaften mit zusammen 319 Wohneinheiten. Im Jahr 2021 wurde die Verwaltung von

zwei Wohnungseigentümergemeinschaften abgegeben und die Verwaltung von drei

Wohnungseigentümergemeinschaften hinzugewonnen.

64 Die Verwaltergebühr betrug im Jahr 2021 zwischen EUR 210,00 und EUR 525,00 pro

Wohneinheit sowie zwischen EUR 33,70 und EUR 35,37 pro Garage.

IV. Darstellung und Beurteilung der wirtschaftlichen  Verhältnisse 

1. Vermögenslage

65 Eine Übersicht über die Bilanzstruktur zum 31.12.2021 im Vergleich zum Vorjahr ent-

hält Anlage 2.1 des Berichtes.

66 Das Gesamtvermögen erhöhte sich im Geschäftsjahr 2021 um TEUR 129,8 auf

TEUR 33.129,5. Dem Rückgang des Anlagevermögens um TEUR 249,9 steht ein An-
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stieg des Umlaufvermögens einschließlich Rechnungsabgrenzungsposten um

TEUR 379,7 gegenüber.

67 Beim Sachanlagevermögen ergab sich durch die die Investitionen von TEUR 487,6, de-

nen planmäßigen Abschreibungen von TEUR 747,6 gegenüberstanden, ein Rückgang

um TEUR 260,0 auf TEUR 29.057,0 zum 31.12.2021.

68 Die Zugänge im Anlagevermögen von insgesamt TEUR 502,7 betreffen immaterielle

Vermögensgegenstände (TEUR 15,1), nachträgliche Herstellungskosten für die durch-

geführten Modernisierungsmaßnahmen in den Objekten Berliner Straße 79 - 81

(TEUR 325,6) und Friedrich-Ebert-Straße 35 (TEUR 80,3) sowie Investitionen in die

Betriebs- und Geschäftsausstattung (TEUR 81,7).

69 Der Anstieg des Umlaufvermögens (einschließlich der Rechnungsabgrenzungsposten)

um insgesamt TEUR 379,7 ist im Wesentlichen auf einen Anstieg der Flüssigen Mittel

um TEUR 299,9 und der Sonstigen Vermögensgegenstände um TEUR 59,1 zurückzu-

führen.

70 Die kurzfristigen Aktivposten der Genossenschaft betreffen hauptsächlich die Unferti-

gen Leistungen und andere Vorräte mit TEUR 1.468,7 (i. V. TEUR 1.445,2) sowie die

Flüssigen Mittel mit TEUR 2.485,1 (i. V. TEUR 2.185,2).

71 Das Eigenkapital zum 31.12.2021 beträgt TEUR 18.264,2 (i. V. TEUR 17.710,9). Die

Eigenkapitalquote beträgt bei einem gegenüber dem Vorjahr um TEUR 129,8 angestie-

genem Gesamtkapital 55,1 % (i. V. 53,7 %). Die betragsmäßige Erhöhung des Eigen-

kapitals im Jahr 2021 um TEUR 553,3 resultiert aus dem Jahresüberschuss 2021 von

TEUR 754,8 vermindert um den Nettoabgang an Geschäftsguthaben von TEUR 14,7

und der Ausschüttung der Bilanzgewinne der Geschäftsjahre 2019 und 2020 von insge-

samt TEUR 186,8.

72 Die Sonstigen Rückstellungen sind im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 202,5 angestie-

gen und betragen zum 31.12.2021 TEUR 369,8 nach TEUR 167,3 im Vorjahr. Die 

Sonstigen Rückstellungen enthalten mit TEUR 267,8 (i.V. TEUR 67,0) insbesondere

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung. 

73 Der Rückgang der Verbindlichkeiten einschließlich Rechnungsabgrenzungsposten ge-

genüber dem Vorjahr ergibt sich im Wesentlichen aus der Verminderung der Verbind-

lichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

74 Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und anderen Kreditgebern sind in

2021 um TEUR 749,5 auf TEUR 12.047,7 zum 31.12.2021 zurückgegangen. Der Rück
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gang resultiert aus planmäßigen Tilgungen; eine Neuaufnahme von Darlehen hat im

Jahr 2021 nicht stattgefunden.

75 Die Sachanlagen sind fristenkongurent finanziert. Der Sachanlagendeckungsgrad zum

31.12.2021 beträgt 102,1 % (i. V. 101,5 %). 

76 Die Vermögenslage ist geordnet.

77 Bezüglich weiterer Kennzahlen zur Vermögenslage verweisen wir auf die Anlage 2.4

des Berichtes.

2. Finanzlage

78 Die Darstellung der Veränderungen des Finanzmittelbestandes vom 01.01.2021 bis

zum 31.12.2021, analysiert nach den Quellen des Mittelzuflusses und der Mittelverwen-

dung, erfolgt mit Hilfe der Kapitalflussrechnung nach DRS 21 (vgl. Anlage 2.2.). Dabei

wurden die berufsüblichen Grundsätze für Kapitalflussrechnungen beachtet.

79 Im Jahr 2021 konnte der Mittelzufluss (positiver Cashflow) aus der laufenden Ge-

schäftstätigkeit von TEUR 1.900,7 die Mittelabflüsse (negative Cashflows) aus der In-

vestitionstätigkeit von TEUR 502,8 sowie aus der Finanzierungstätigkeit von

TEUR 1.098,0 decken, wodurch sich ein Anstieg des Finanzmittelbestands um

TEUR 299,9 auf TEUR 2.485,1 zum 31.12.2021 ergab.

Der Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit konnte den planmäßigen Kapi-

taldienst von TEUR 896,5 im Jahr 2021 bedienen.

80 Die Finanzlage ist geordnet. Die Zahlungsfähigkeit war im Geschäftsjahr 2021 und ist

im Prüfungszeitpunkt gegeben.

3. Ertragslage

81 Das Geschäftsjahr 2021 schließt mit einem Jahresüberschuss von EUR 754.763,48 ab.

Unter Berücksichtigung der Einstellungen in die Ergebnisrücklagen von

EUR 662.693,88 ergibt sich ein Bilanzgewinn von EUR 92.069,60. 
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82 Der Jahresüberschuss von EUR 754.763,48 ergibt sich nach den Berechnungen in An-

lage 2.4 zu diesem Bericht im Vergleich zum Vorjahr wie folgt:

2021 2020 Veränderungen
TEUR TEUR TEUR %

Hausbewirtschaftung + 608,1 + 867,6 - 259,5 - 29,9
Verwaltungsbetreuung + 46,7 + 27,1 + 19,6 + 72,3
Andere Lieferungen und Leistungen + 19,1 + 22,1 - 3,0 - 13,6
Mitgliederbetreuung - 98,7 - 98,7 +/- 0,0 +/- 0,0
Ordentliches Ergebnis + 575,2 + 818,1 - 242,9 - 29,7
Sonstiges Ergebnis + 180,1 + 98,8 + 81,3 + 82,3
Ergebnis vor Steuern + 755,3 + 916,9 - 161,6 - 17,6
Steuern vom Einkommen und Ertrag - 0,5 - 1,0 + 0,5 + 50,0
Jahresüberschuss + 754,8 + 915,9 - 161,1 - 17,6

83 Der Jahresüberschuss 2021 hat sich im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 161,1 auf

TEUR 754,8 verringert. Der Rückgang des Jahresüberschusses ergibt sich vor allem

aus der Verminderung des Überschusses des Leistungsbereiches Hausbewirtschaf-

tung um TEUR 259,5; gegenläufig wirkte sich im Vorjahresvergleich insbesondere der

Anstieg des Sonstigen Ergebnis um TEUR 81,3 aus. 

84 Der im Vergleich zum Vorjahr rückläufige Überschuss aus der Hausbewirtschaftung re-

sultiert vor allem aus den um TEUR 151,7 höheren Instandhaltungskosten sowie den

um TEUR 133,8 gestiegene Verwaltungskosten. Rückläufig mit TEUR 42,8 waren dem-

gegenüber insbesondere die Zinsen und ähnliche Aufwendungen.

85 Das im Vorjahresvergleich um TEUR 81,3 höhere Sonstige Ergebnis ergibt sich insbe-

sondere aus Erträgen, die mit früheren Geschäftsjahren zusammenhängen sowie aus

Erträgen, die aus Versicherungsentschädigungen resultieren.

86 Gemäß dem uns vorgelegten Wirtschaftsplan wird ein Jahresüberschuss für das Ge-

schäftsjahr 2022 von TEUR 296,9 erwartet. 

87 Bezüglich der Kennzahlen verweisen wir auf Anlage 2.4 "Wohnungswirtschaftliche

Kennzahlen".
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V. Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und deren
Überwachung 

88 Die Organisation des Geschäftsbetriebes ist angemessen.

89 Der Vorstand hat seine Tätigkeit im Berichtszeitraum nach unseren Feststellungen in

Übereinstimmung mit Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung ordnungsgemäß ausge-

übt.

90 Der Aufsichtsrat ist seinen Aufgaben ordnungsgemäß nachgekommen.

91 Zweck der Genossenschaft ist die Förderung ihrer Mitglieder (Förderzweck) vorrangig

durch eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung.

92 Im Rahmen unserer Prüfung haben wir festgestellt, dass die Genossenschaft mit ihrer

im Prüfungszeitraum ausgeübten Geschäftstätigkeit ihren satzungsmäßigen Förder-

zweck gegenüber den Mitgliedern verfolgt hat.
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E. Zusammengefasstes Prüfungsergebnis

93 Wir fassen das Ergebnis unserer gesetzlichen Prüfung nach § 53 GenG wie folgt zu-

sammen:

Unsere Prüfung umfasst danach die Feststellung der wirtschaftlichen Verhältnisse und

der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung. Dazu sind die Einrichtungen, die Ver-

mögenslage sowie die Geschäftsführung der Genossenschaft zu prüfen. Die Beurtei-

lung der wirtschaftlichen Verhältnisse erfolgt unter Einbeziehung des in der Verantwor-

tung des Vorstandes aufgestellten Jahresabschlusses. Die Verantwortlichkeit der ge-

setzlichen Vertreter der Genossenschaft sowie die Verantwortlichkeit des Aufsichtsor-

gans werden durch die Prüfung nicht eingeschränkt. 

Der Jahresabschluss unterlag dabei einer Prüfung unter entsprechender Anwendung

von § 316 Abs. 3 und § 317 Abs. 1 Satz 2 und 3 HGB.

Grundsätzliche Feststellungen

94 Zweck der Genossenschaft ist die Förderung ihrer Mitglieder (Förderzweck) vorrangig

durch eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung.

95 Im Rahmen unserer Prüfung haben wir festgestellt, dass die Genossenschaft mit ihrer

im Prüfungszeitraum ausgeübten Geschäftstätigkeit ihren satzungsmäßigen Förder-

zweck gegenüber den Mitgliedern verfolgt hat.

Feststellung der wirtschaftlichen Verhältnisse unte r Einbeziehung von Buchfüh-
rung und Jahresabschluss der Genossenschaft

96 Die Buchführung entspricht den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ord-

nungsmäßiger Buchführung sowie den ergänzenden Bestimmungen der Satzung.

97 Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 entspricht in allen wesentlichen Belangen den

deutschen, für Genossenschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften. Er ist

ordnungsgemäß aus der Buchführung entwickelt und vermittelt ein den tatsächlichen

Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Ge-

nossenschaft. Die einschlägigen Bilanzierungs-, Bewertungs- und Gliederungsvor-

schriften wurden beachtet; der Anhang des Jahresabschlusses enthält die erforderli-

chen Angaben.

98 Die Vermögens- und die Finanzlage der Genossenschaft sind geordnet; die Zahlungs-

fähigkeit ist gesichert. 
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99 Die durch einen Jahresüberschuss gekennzeichnete Ertragslage des Geschäftsjah-

res 2021 wird maßgeblich beeinflusst durch den Überschuss aus dem Hauptleistungs-

bereich Hausbewirtschaftung. 

Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung

100 Unsere Prüfungshandlungen haben ergeben, dass Vorstand und Aufsichtsrat ihren ge-

setzlichen und satzungsmäßigen Verpflichtungen ordnungsgemäß nachgekommen

sind. 

Frankfurt am Main, den 16.09.2022

Verband der Südwestdeutschen

Wohnungswirtschaft e. V.

  

 

Brünnler-Grötsch Schultze

Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
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1.1  Jahresabschluss   zum   31.12.2021  
   
   

 
 



 

 

 
 

 Registergericht Amtsgericht Frankfurt/Main 
Registernummer GnR 8104 

 

 

 

Jahresabschluss 
für das Geschäftsjahr 

2021 

 
 
 
 

 
 

Bilanz 
 

Gewinn- und Verlustrechnung 
 

Anhang 
 
  



 

 

 
Aktiva 
 

  EUR EUR Vorjahr EUR 
A. Anlagevermögen      
I. Immaterielle 
Vermögensgegenstände 10.103,00   10.103,00   0,00   
II. Sachanlagen      
1. Grundstücke und 
grundstücksgleiche Rechte mit 
Wohnbauten 28.262.498,65      28.643.335,23 
2. Grundstücke und 
grundstücksgleiche Rechte mit 
Geschäfts- und anderen Bauten 46.827,98      48.650,98 
3. Grundstücke und 
grundstücksgleiche Rechte ohne 
Bauten 1,00      1,00 
4. Bauten auf fremden Grundstücken 1,00      1,00 
5. andere Anlagen, Betriebs- und 
Geschäftsausstattung 134.992,84      103.413,00 
6. Anlagen im Bau 612.683,48      521.586,61 
7. geleistete Anzahlungen 0,00   29.057.004,95   0,00   
III. Finanzanlagen  600,00   600,00   
Anlagevermögen insgesamt   29.067.707,95   29.317.587,82   
B. Umlaufvermögen      
I. Zum Verkauf best. Grundstücke 
und andere Vorräte      
1. unfertige Leistungen 1.467.784,66    1.444.135,92 
2. andere Vorräte 875,70   1.468.660,36   1.080,65   
II. Forderungen und sonstige 
Vermögensgegenstände      
1. Forderungen aus der Vermietung 41.960,83      44.722,24 
2. sonstige Vermögensgegenstände 65.413,88   107.374,71   6.217,77   

III. Flüssige Mittel  2.485.079,16   2.185.242,47   
Umlaufvermögen insgesamt    4.061.114,23   3.681.399,05   
C. Rechnungsabgrenzungsposten  678,99   674,26   
Bilanzsumme   33.129.501,17   32.999.661,13   
   



 

 

 
Passiva 

 
  EUR EUR Vorjahr EUR 

A. Eigenkapital      
I. Geschäftsguthaben      
II. Sachanlagen      
1. der mit Ablauf des Geschäftsjahres 
ausgeschiedenen Mitglieder 89.175,00      52.480,00 
2. aus gekündigten Geschäftsanteilen 0,00      0,00 
3. der verbleibenden Mitglieder 2.259.920,00   2.349.095,00   2.311.375,00   
II. Ergebnisrücklage      
1. gesetzliche Rücklage 2.043.000,00      1.967.000,00 
2. andere Ergebnisrücklagen 13.780.058,20   15.823.058,20   13.193.364,32   
III. Gewinnvortrag      
unverteilter Bilanzgewinn Vorjahr 0,00   0,00   93.955,60   
IV. Bilanzgewinn      
Jahresüberschuss 754.763,48     92.774,80   
Einstellungen in Ergebnisrücklagen 662.693,88   92.069,60     
Eigenkapital insgesamt   18.264.222,80   17.710.949,72   
B. Rückstellungen      
1. Steuerrückstellungen 0,00      0,00 
2. sonstige Rückstellungen 369.764,54   369.764,54   167.308,01   
C. Verbindlichkeiten      
1. Verbindlichkeiten gegenüber 
Kreditinstituten  9.031.833,57          9.711.264,25 
2. Verbindlichkeiten gegenüber 
anderen Kreditgebern  3.015.890,81          3.085.955,26 
3. erhaltene Anzahlungen 1.499.556,85          1.465.282,55 
4. Verbindlichkeiten aus der 
Vermietung 724.752,59             701.762,10 
5. Verbindlichkeiten aus 
Betreuungstätigkeit 0,00                        0,00 
6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
und Leistungen 138.410,28             101.021,40 
7. sonstige Verbindlichkeiten (davon aus 
Steuern: 21.087,57€ / Vorjahr 6.021,26€; im Rahmen 
sozialer Sicherheit: 587,03€ / Vorjahr: 121,20€) 74.871,78   14.485.315,88   43.622,15   
D. Rechnungsabgrenzungsposten 10.197,95   10.197,95   12.495,69   
Fremdkapital insgesamt   14.930.664,19   15.288.711,41   
Bilanzsumme   33.129.501,17   32.999.661,13   

 
 



 

 

Gewinn- und Verlustrechnung 
für die Zeit vom 01.01.2021-31.12.2021 

  EUR EUR Vorjahr EUR 
1. Umsatzerlöse      
a) aus der Hausbewirtschaftung 4.878.040,76      4.839.041,76 
b) aus der Betreuungstätigkeit 103.669,90      84.109,43 
c) aus anderen Lieferungen und 
Leistungen 29.059,02   5.010.769,68   32.072,08   

2. Erhöhung (+) oder Verminderung (-) 
des Bestandes an zum Verkauf 
bestimmten Grundstücken mit 
fertigen und unfertigen Bauten sowie 
unfertigen Leistungen  (+) 23.648,74   (+) 6.303,47   

3. Andere aktivierte Eigenleistungen  0,00   0,00   
4. sonstige betriebliche Erträge  197.505,09   112.063,02   
5. Aufwendungen für bezogene 
Lieferungen und Leistungen      
a) Aufwendungen für 
Hausbewirtschaftung  2.517.423,14   2.306.389,72   
b) Aufwendungen für andere 
Lieferungen und Leistungen  22,52   0,00   
Rohergebnis   2.714.477,85   2.767.200,04   
6. Personalaufwand      
a) Löhne und Gehälter 568.006,55      510.665,20 
b) soziale Abgaben und Aufwendungen 
für Altersversorgung und Unterstützung 
(davon für Altersversorgung 957,13€ / Vorjahr: 957,13€) 128.184,09   696.190,64   110.565,54   
7. Abschreibungen (auf immaterielle 
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und 
Sachanlagen)  752.624,76   736.524,72   
8. sonstige betriebliche 
Aufwendungen  279.355,73   220.592,41   
9. Erträge aus anderen Wertpapieren 
und Ausleihungen des 
Finanzanlagevermögens  36,00   36,00   
10. sonstige Zinsen und ähnliche 
Erträge  0,00   0,00   
11. Zinsen und ähnliche 
Aufwendungen  146.978,58   187.987,92   
12. Steuern vom Einkommen und 
Ertrag  532,76   963,20   
13. Ergebnis nach Steuern  838.831,38   999.937,05   
14. sonstige Steuern   84.067,90   84.026,99   
15. Jahresüberschuss   754.763,48   915.910,06   
16. Einstellungen in die 
Ergebnisrücklagen  662.693,88   823.135,26   
Bilanzgewinn   92.069,60   92.774,80   

  



 

 

1. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden 

 

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung richtet sich nach dem 
vorgeschriebenen Formblatt.  
 
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Als 
kleine Genossenschaft (§ 267 HGB) werden die größenabhängigen Erleichterungen 
gemäß § 288 HGB teilweise in Anspruch genommen. Bei Aufstellung der Bilanz wurden 
folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt: 
 
Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände wurden mit den 
Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen angesetzt. 
 
Das gesamte Sachanlagevermögen wurde zu fortgeführten Anschaffungskosten oder 
Herstellungskosten bewertet. Die Herstellungskosten wurden auf der Grundlage der 
Vollkosten ermittelt. Von dem Aktivierungswahlrecht für Fremdkapitalzinsen nach  
§ 255 Abs. 3 HGB wurde kein Gebrauch gemacht. Nachträgliche Herstellungskosten 
wurden auf die jeweilige Restnutzungsdauer der Liegenschaften abgeschrieben. Die 
planmäßigen Abschreibungen auf abnutzbare Gegenstände des Anlagevermögens 
wurden wie folgt vorgenommen: 
 
➢  Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten nach der Methode 

der Restnutzungsdauer unter Zugrundelegung einer Gesamtnutzungsdauer von 
80 Jahren (1,25% p. a.), mit Ausnahme des freifinanzierten Neubaus Über dem 

Weiher 3a; dieser nach der degressiven Methode gem. § 7 Abs. 5 EStG (von 
2006 bis 2011: 6 x 2,5% p. a., ab 2012: 36 x 1,25% p. a.). 

 
➢ Grundstücke mit anderen Bauten unter Anwendung der linearen Abschrei-

bungsmethode unter Zugrundelegung einer Gesamtnutzungsdauer von 50 Jahren 
(2% p. a.), jedoch die Parkflächen mit 7% p. a. 

 
➢  Bauten auf fremden Grundstücken gemäß der vertraglichen Laufzeit von 10 

Jahren mit 10% p. a. 
 
➢ Betriebs- und Geschäftsausstattung unter Anwendung der linearen Abschrei-

bungsmethode unter Zugrundelegung der steuerlich zulässigen Abschreibungs-
sätze. 

 
➢ Im Berichtsjahr angeschaffte geringwertige Wirtschaftsgüter des 

Anlagevermögens bis zu einem um die Vorsteuer verminderten Anschaffungspreis 
von 800,00 € wurden voll abgeschrieben. 

 
 



 

 

Die Finanzanlagen wurden zu den Anschaffungskosten bewertet. Es handelt sich um 
Geschäftsguthaben bei der Frankfurter Volksbank eG. Hiermit ist eine Haftsumme von 
600,00 € verbunden. Unfertige Leistungen und andere Vorräte wurden mit den 

Anschaffungskosten bewertet. 
 
Die anderen Vorräte (seit 2012: ausschließlich Streusalz) wurden durch Anwendung der 
Fifo-Methode nach § 256 HGB ermittelt.  
 
Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten 
bzw. mit dem niedrigeren beizulegenden Wert bilanziert. 
 
Flüssige Mittel wurden mit ihren Nominalwerten angesetzt. 
 
Passivierungspflichtige Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer 
Beurteilung in Höhe des künftigen Erfüllungsbetrages bewertet. Rückstellungen für im 
Geschäftsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltungen wurden gemäß § 249 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 HGB gebildet. 
 
Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag bewertet. 
 

 

 

 

 

 



 

 

2. Erläuterungen zu Bilanz und GuV-Rechnung 
 

 

Die Veränderungen der einzelnen Posten des Anlagevermögens sind in der Entwick-
lung des Anlagevermögens dargestellt.  

Unter den „Unfertigen Leistungen“ werden in Höhe von 1.467.784,66 € (Vorjahr: 
1.444.135,92 €) die noch nicht abgerechneten Betriebskosten ausgewiesen. 

Bei den „Vorräten“ wird ausschließlich der Bestand an Auftausalz von 875,70 € 

(Vorjahr: 1.080,65 €) ausgewiesen.  

Die ausgewiesenen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände von 
107.374,71 € (Vorjahr: 50.940,01 €) haben alle eine Restlaufzeit von unter einem Jahr. 

Die Position „Flüssige Mittel und Bausparguthaben“ enthält Guthaben auf laufenden 
Konten sowie im geringen Umfang einen Porto- und Bargeldbestand. 

Die Geschäftsguthaben belaufen sich auf insgesamt 2.349.095,00 € (Vorjahr: 
2.363.855,00 €). Hierin sind Guthaben aus zum 31.12.2021 gekündigten Mitgliedschaften 
von 89.175,00 € (Vorjahr: 52.480,00 €) enthalten. Am Bilanzstichtag bestanden keine 
Rückstände an fälligen Einzahlungen auf Geschäftsguthaben.  

Den gesetzlichen Rücklagen wurden im Geschäftsjahr 2021 aus dem Jahresergebnis 
76.000,00 €, den anderen (freien) Ergebnisrücklagen 586.693,88 € zugeführt. 

Bei den Steuerrückstellungen wurden 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €) eingestellt. 

Die Rückstellungen für Bauinstandhaltung, die bis zum 31.03.2022 abgeschlossen 
werden, betragen 267.764,54 € (Vorjahr 67.030,12 €). 

 

 

 

 



 

 

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten Rückstellungen für: 

➢   Prüfungs- und Beratungskosten € 37.000,00 

➢   interne Jahresabschlusskosten € 24.000,00 

➢ Personalkosten € 0,00 

➢ nicht genommenen Jahresurlaub € 14.000,00 

➢ unterlassene Instandhaltung € 267.764,54 

➢ Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen 

➢ Künstlersozialkasse 

€ 

€ 

27.000,00 

0,00 

Insgesamt € 369.764,54 

 

Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten entsprechend der Laufzeit sowie der 
Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten, der durch Grundpfandrechte gesichert ist, ergeben 
sich aus dem Verbindlichkeitenspiegel. 

 
In den Umsatzerlösen in Höhe von 5.010.769,68 € sind die Sollmieten, Gebühren und 
Umlagen in Höhe von 4.878.040,76 €, die Erlöse aus der WEG-Verwaltung in Höhe von 
103.669,90 € sowie Erlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen in Höhe von 
29.059,02 € enthalten.  
 

Von den sonstigen betrieblichen Erträgen entfallen auf: 

➢   Versicherungsentschädigungen €  121.879,19 

➢   Auflösungen von Rückstellungen 
      (periodenfremd) 

€  77,89 

➢   Buchgewinne aus Anlagenverkäufen €  0,00 

➢ Sonst. betriebl. Erträge €  9,00 

➢ Erstattungen Lohnfortzahlung €  6.887,02 

➢ Eintrittsgelder €  2.340,00 

➢ andere Erträge €  66.311,99 

Insgesamt €  197.505,09 

 
 



 

 

Die Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung in Höhe von 2.517.445,66 € (Vorjahr 
2.306.389,72 €) beinhalten: 

➢  Instandhaltungskosten € 1.032.438,63 

➢  umlagefähige Betriebskosten € 1.341.683,12 

➢ Erbbauzinsen € 4.114,00 

➢ Vertriebskosten € 0,00 

➢ Kosten Instandhaltung/Weiterbelastung 
an Versicherungen/Mieter 

€ 125.608,62 

➢ sonstige Kosten € 13.578,77 

Insgesamt € 2.517.423,14 

 
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen: 

➢  EDV-Kosten € 72.493,75 

➢  Prüfungs- und Beratungskosten € 29.583,37 

➢ Büromaterial € 7.466,10 

➢ Leasing Büromaschinen € 7.461,91 

➢  Beiträge € 9.935,17 

➢  Sachversicherungen € 8.321,29 

➢ Autobetriebskosten € 14.346,59 

➢ Kfz-Versicherungen € 4.992,46 

➢ periodenfremde Aufwendungen € 13.634,85 

➢ sonstige sächliche Aufwendungen € 111.120,24 

Insgesamt €   279.355,73 

 
Von den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen entfallen auf die: 

➢ Objektfinanzierung € 136.462,95 

➢ Zinsen für Mietkautionen € 1.765,63 

➢ Avalprovision € 8.750,00 

➢ Sonstige € 0,00 

Insgesamt €   146.978,58 

 
Die sonstigen Steuern betreffen mit 83.269,70 € die Grundsteuer und mit 798,20 € die 
Kraftfahrzeugsteuer. 



 

 

3. Sonstige Angaben 
 
a) Mitarbeiter 

Die Genossenschaft für Bauen und Wohnen e.G. beschäftigte 2021 neben Vorstand 

durchschnittlich sechs Vollzeitkräfte und zwei Teilzeitkräfte. Außerdem 12 

geringfügig Beschäftigte als Hauswarte oder im Bereich der Reinigung bzw. der 

Pflege der Außenanlagen.  

 
b) Eigentümergemeinschaften 

Die Guthaben auf 57 offenen Fremdgeldkonten (Giro-, Spar- und Festgeldkonten) 

für 26 Eigentümergemeinschaften betrugen am 31.12.2021 insgesamt 

3.530.968,94 €, davon 442.297,14 € auf Girokonten und 3.088.671,80 € auf 

Rücklagenkonten. Die Konten werden getrennt vom Vermögen der Genossenschaft 

geführt. 

 
c) Mitgliederbewegung 

Im Geschäftsjahr 2021 hat es bei den Mitgliedern und dem Geschäftsguthaben 

folgende Veränderungen gegeben:  
 

 Mitglieder Anteile 

Stand 01.01.2021 1.278 11.275 
Abgang 2021 -67 -546 
Zugang 2021 56 295 
Stand 31.12.2021 1.267 11.024 

Die Anzahl der verbleibenden Mitglieder hat sich im Geschäftsjahr 2021 um elf 

Personen gemindert, die Anzahl der Geschäftsanteile um 251 Stück verringert. Die 

Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr um 

51.455,00 € vermindert.  

Der Geschäftsanteil beträgt 205,00 € pro Mitglied und die Haftungssumme 300,00 € 

auf den ersten Geschäftsanteil pro Mitglied. 

Der Gesamtbetrag der Haftungssummen beläuft sich zum 31.12.2021 auf 

380.100,00 €. Er hat sich gegenüber dem Vorjahr um 3.300,00 € gemindert. 

  



 

 

d) Gewinnverwendung 

Der Mitgliederversammlung wird vorgeschlagen, den Jahresüberschuss aus dem 

Jahr 2021 von insgesamt 754.763,48 € wie folgt zu verwenden: 

 

➢ Einstellung in die gesetzliche Rücklage gemäß § 40 (2) der Satzung in Höhe 

von mindestens 10% des Jahresüberschusses, somit aufgerundet 76.000,00 €. 

➢ Zuführung zur anderen (freien) Ergebnisrücklage gemäß § 40 (3) der Satzung 

in Höhe von 662.693,88 €. 

➢ Ausschüttung einer Dividende gemäß § 41 der Satzung in Höhe von 4 % auf 

das dividendenberechtigte Geschäftsguthaben, dies entspricht 92.069,60 €. 

 
e) Prüfungsverband 

Der für die Genossenschaft für Bauen & Wohnen eG zuständige Prüfungsverband 

ist der 

Verband der Südwestdeutschen Wohnungswirtschaft e.V. 
VdW südwest 

Franklinstraße 62; 60486 Frankfurt am Main 

f) Genossenschaftsregister 

Die GBW ist eingetragen beim Amtsgericht in Frankfurt am Main unter GnR 8104. 

 

g) Vorstand und Aufsichtsrat 

Der Vorstand der GBW setzt sich zusammen aus: 

 Antje Rinn (seit 31.05.2021) Vorstandsvorsitzende 

 Klaus Minkel (seit 15.04.2021) ehrenamtlich 

 Karl-Peter Schäfer (von 27.04.2021 bis 30.09.2021) 

 Nancy Kabisch (bis 15.04.2021) 

 Manfred Cleve (bis 19.04.2021) 

 Hans-Günther Spitz (bis 20.04.2021)  

  

 

 

 

 





Anschaffungs- / Zugänge Umbuchungen Abgänge 01.01.2021 Zugänge Abgänge 31.12.2021 Buchwert Buchwert
Herstellungs-

kosten Geschäftsjahr Vorjahr

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Immaterielle
Vermögensgegenstände 63.009,24 15.153,14 0,00 0,00 78.162,38 63.009,24 5.050,14 0,00 68.059,38 10.103,00 0,00

Sachanlagen

Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte mit Wohnbauten 47.537.932,20 0,00 314.770,31 0,00 47.852.702,51 18.894.596,97 695.606,89 0,00 19.590.203,86 28.262.498,65 28.643.335,23
Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte mit Geschäfts- und anderen 
Bauten 177.862,79 0,00 0,00 0,00 177.862,79 129.211,81 1.823,00 0,00 131.034,81 46.827,98 48.650,98
Grundstücke grundstücksgleiche
Rechte ohne Bauten 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00

Bauten auf fremden Grundstücken 3.536,37 0,00 0,00 0,00 3.536,37 3.535,37 0,00 0,00 3.535,37 1,00 1,00
andere Anlagen,
Betriebs- und Geschäftsausstattung 427.540,66 81.724,57 0,00 0,00 509.265,23 324.127,66 50.144,73 0,00 374.272,39 134.992,84 103.413,00
Summe 48.146.873,02 81.724,57 314.770,31 0,00 48.543.367,90 19.351.471,81 747.574,62 0,00 20.099.046,43 28.444.321,47 28.795.401,21

Anlagen im Bau 521.586,61 405.867,18 -314.770,31 0,00 612.683,48 0,00 0,00 0,00 0,00 612.683,48 521.586,61

geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sachanlagen insgesamt 48.668.459,63 487.591,75 0,00 0,00 49.156.051,38 19.351.471,81 747.574,62 0,00 20.099.046,43 29.057.004,95 29.316.987,82

Finanzanlagen 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00

SUMME ANLAGEVERMÖGEN 48.732.068,87 502.744,89 0,00 0,00 49.234.813,76 19.414.481,05 752.624,76 0,00 20.167.105,81 29.067.707,95 29.317.587,82

Entwicklung des Anlagevermögens
im Geschäftsjahr kumulierte Abschreibungen

Anschaffungs-/
Herstellungs-

kosten
Geschäftsjahr



Verbindlichkeitenspiegel 
Stand 31.12.2021

Vorjahreszahlen in Klammern ()

VERBINDLICHKEITEN Gesamtbetrag Restlaufzeit Restlaufzeit Restlaufzeit davon gesichert Art und Form
unter 1 Jahr 1 - 5 Jahre über 5 Jahre

Euro Euro Euro Euro Euro

1. gegenüber Kreditinstituten 9.031.833,57 573.629,09 1.872.950,91 6.585.253,57 9.031.833,57 Grundpfandrecht
(9.711.264,25) (685.912,37) (1.955.643,46) (7.069.708,42) (9.711.264,25) Grundpfandrecht

2. gegenüber anderen Kreditgebern 3.015.890,81 71.269,34 289.182,24 2.655.439,23 3.015.890,81 Grundpfandrecht
(3.085.955,26) (70.406,34) (286.966,17) (2.728.582,75) (3.085.955,26) Grundpfandrecht

3. erhaltene Anzahlungen 1.499.556,85 1.499.556,85 0,00 0,00 0,00 -
(1.465.282,55) (1.465.282,55) (0,00) (0,00) (0,00) -

4. Verbindlichkeiten aus der Vermietung 724.752,59 16.419,97 0,00 708.332,62 708.332,62 Bürgschaft
(701.762,10) (11.729,23) (0,00) (690.032,87) (690.032,87) Bürgschaft

5. Verbindblichkeiten aus Betreungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)

6. 138.410,28 124.321,20 14.089,08 0,00 0,00 -
(101.021,40) (58.326,31) (42.695,09) (0,00) (0,00) -

7. sonstige Verbindlichkeiten 74.871,78 65.201,74 9.670,04 0,00 0,00 -
(43.622,15) (33.143,17) (10.478,98) (0,00) (0,00) -

SUMME VERBINDLICHKEITEN 14.485.315,88 2.350.398,19 2.185.892,27 9.949.025,42 12.756.057,00
(15.108.907,71) (2.324.799,97) (2.295.783,70) (10.488.324,04) (13.487.252,38)

Für die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen die üblichen Eigentumsvorbehalte.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen
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Bilanzstruktur
31.12.2021 31.12.2020

TEUR % TEUR %
A k t i v a

Immaterielle Anlagewerte 10,1 0,0 0,0 0,0
Sachanlagen 29.057,0 87,7 29.317,0 88,8
Finanzanlagen 0,6 0,0 0,6 0,0
Anlagevermögen 29.067,7 87,7 29.317,6 88,8

Unfertige Leistungen und andere Vorräte 1.468,7 4,4 1.445,2 4,5
Forderungen aus Vermietung 41,9 0,1 44,7 0,1
Sonstige Vermögensgegenstände 65,4 0,3 6,3 0,0
Liquide Mittel 2.485,1 7,5 2.185,2 6,6
Rechnungsabgrenzungsposten 0,7 0,0 0,7 0,0
Umlaufvermögen und RAP 4.061,8 12,3 3.682,1 11,2

Bilanzsumme 33.129,5 100,0 32.999,7 100,0

P a s s i v a

Geschäftsguthaben 2.349,1 7,1 2.363,8 7,2
Rücklagen 15.823,0 47,8 15.160,3 45,9
Unverteilter Bilanzgewinn aus dem Vorjahr 0,0 0,0 94,0 0,3
Bilanzgewinn 92,1 0,2 92,8 0,3
Eigenkapital 18.264,2 55,1 17.710,9 53,7

Andere Rückstellungen 369,8 1,1 167,3 0,5
Rückstellungen 369,8 1,1 167,3 0,5

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und anderen Kreditgebern 12.047,7 36,3 12.797,2 38,8
Verbindlichkeiten aus dem Geschäftsprozess 863,2 2,6 802,8 2,4
Sonstige Verbindlichkeiten, Erhaltene Anzahlungen 1.574,4 4,9 1.509,0 4,6
Rechnungsabgrenzungsposten 10,2 0,0 12,5 0,0
Verbindlichkeiten und RAP 14.495,5 43,8 15.121,5 45,8

Bilanzsumme 33.129,5 100,0 32.999,7 100,0
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2021 2020
TEUR TEUR

1. Jahresüberschuss 754,8 915,9
2. +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf

Gegenstände des Anlagevermögens 752,6 736,5
3. +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen 202,5 -137,0
4. -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus

Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva,
die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit
zuzuordnen sind -79,8 -22,6

5. +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus 
Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva,
die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit
zuzuordnen sind 123,6 -71,5

6. +/- Zinsaufwendungen/Zinserträge 147,0 188,0
7. = Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 1.900,7 1.609,3

12. - Auszahlungen für Investitionen in das
immaterielle Anlagevermögen -15,2 0,0

8. - Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen -487,6 -1.050,4

9. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit -502,8 -1.050,4

10. +/- Veränderung der Geschäftsguthaben -14,7 -18,0
11. - Ausschüttung Dividende -186,8 0,0
12. + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 0,0 562,9
13. - Auszahlungen aus der planmäßigen Tilgung von Darlehen -749,5 -995,5
14. - Auszahlungen aus der außerplanmäßigen Tilgung

von Darlehen 0,0 -1.007,6
15. - Gezahlte Zinsen -147,0 -188,0
16. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -1.098,0 -1.646,2

17. Zahlungswirksame Veränderungen des 
Finanzmittelfonds 299,9 -1.087,3

18. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 2.185,2 3.272,5
19. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode 2.485,1 2.185,2

Jahres-Cashflow (Ziffern 1-2) 1.507,4 1.652,4

Kapitalflussrechnung für 2021
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Erfolgsanalyse für 2021

Betriebsleistungsbereiche
2021 2020

TEUR TEUR
Hausbewirtschaftung
Erträge
Sollmieten (abzüglich Erlösschmälerungen) 3.425,4 3.392,2
Gebühren und Umlagen 1.448,6 1.444,4
Bestandsveränderungen 23,6 6,3
Pachterlöse 4,0 2,5

4.901,6 4.845,4
Aufwendungen
Betriebskosten
- Fremdkosten inkl. Grundsteuer 1.425,0 1.375,2
Instandhaltungskosten
- Fremdkosten 1.158,0 1.006,3
Abschreibungen auf
- Sachanlagen 697,4 692,6
- Forderungen 10,7 0,8
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 147,0 188,0
sonstige Aufwendungen 16,6 11,0
Erbbauzinsen 4,1 3,0
Verwaltungskosten 834,7 700,9

4.293,5 3.977,8
Überschuss 608,1 867,6

2021 2020
TEUR TEUR

Verwaltungsbetreuung
Erträge
Betreuungsgebühren 103,7 84,1

103,7 84,1
Aufwendungen
Verrechnete persönliche und sächliche Aufwen-
dungen 57,0 57,0

57,0 57,0
Überschuss 46,7 27,1

2021 2020
TEUR TEUR

Andere Lieferungen und Leistungen
Erträge
Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leis-
tungen 29,1 32,1

29,1 32,1
Aufwendungen
Verrechnete persönliche und sächliche Aufwen-
dungen 10,0 10,0

10,0 10,0
Überschuss 19,1 22,1
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2021 2020
TEUR TEUR

Mitgliederbetreuung
Erträge
Eintrittsgelder 2,3 2,3

2,3 2,3
Aufwendungen
Verrechnete persönliche und sächliche Aufwen-
dungen 101,0 101,0

101,0 101,0
Fehlbetrag -98,7 -98,7

2021 2020
TEUR TEUR

Sonstiges Ergebnis
Erträge
aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen 0,1 48,1
aus früheren Jahren 52,2 2,0
Sonstige Erträge 142,9 59,6

195,2 109,7
Aufwendungen
Aufwendungen für frühere Jahre 13,6 9,4
Übrige Aufwendungen 1,5 1,5

15,1 10,9
Überschuss 180,1 98,8

2021 2020
TEUR TEUR

Zusammenstellung
Hausbewirtschaftung 608,1 867,6
Verwaltungsbetreuung 46,7 27,1
Andere Lieferungen und Leistungen 19,1 22,1
Mitgliederbetreuung -98,7 -98,7
Ordentliches Ergebnis 575,2 818,1
Sonstiges Ergebnis 180,1 98,8
Ergebnis vor Steuern 755,3 916,9
Steuern vom Einkommen und Ertrag 0,5 1,0
Jahresüberschuss 754,8 915,9
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Betriebliche Kennzahlen

1. Kennzahlen zur Vermögensstruktur und zur Rentabil ität

2021 2020 2019 2018 2017

Eigenkapitalquote
Eigenkapital 
Bilanzsumme

in % 55,13 53,67 49,82 48,59 47,22

Eigenkapitalrentabilität
Jahresergebnis vor Ertragsteuern

Eigenkapital 

in % 4,14 5,18 4,11 5,42 5,76

Gesamtkapitalrentabilität
Jahresergebnis vor Ertragsteuern

+ Fremdkapitalzinsen
Bilanzsumme

in % 2,72 3,35 2,69 3,20 3,38

Return on Investment
Jahresergebnis 
Bilanzsumme

in % 2,28 2,78 1,92 2,50 2,69

Anlagenintensität
Anlagevermögen 

Bilanzsumme

in % 87,74 88,84 85,94 86,87 88,76

Sachanlagenintensität
Sachanlagen 
Bilanzsumme

in % 87,71 88,84 85,93 86,87 88,76

Anlagendeckungsgrad
Eigenkapital + Rückstellungen für Bauinstandhaltung

 + langfristige Verbindlichkeiten
Anlagevermögen 

in % 102,06 101,48 97,84 103,13 101,53
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2021 2020 2019 2018 2017

Sachanlagendeckungsgrad
Eigenkapital + Rückstellungen für Bauinstandhaltung

 + langfristige Verbindlichkeiten
Sachanlagevermögen 

in % 102,10 101,48 97,84 103,14 101,53

Langfristiger Verschuldungsgrad
Langfristige Verbindlichkeiten

Eigenkapital + Rückstellungen für Bauinstandhaltung 

in % 62,43 67,99 68,78 84,41 90,85

Langfristiger Fremdkapitalanteil
Langfristige Verbindlichkeiten 

Bilanzsumme

in % 34,42 36,49 34,26 41,01 42,90

Cash-Flow
Vergleiche Kapitalflussrechnung 

in
TEUR

1.507,4 1.652,4 1.375,4 1.520,0 1.561,0

Dynamischer Verschuldungsgrad
Dauerfremdfinanzierungsmittel

Cash-Flow

7,56 7,29 8,41 9,04 9,05

Tilgungskraft
                               Cash-Flow                              
Planmäßige Tilgung der Objektfinanzierungsmittel

2,01 1,66 1,94 2,16 2,51
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2. Wohnungswirtschaftliche Kennzahlen

2021 2020 2019 2018 2017

Durchschnittliche Wohnungsmiete
Jahressollmiete WE : 12

 m² Wohnfläche

in 
EUR/m²

6,92 6,84 6,67 6,46 6,28

Durchschnittliche Miete (gesamt)
       Jahressollmiete : 12      
 m² Wohnfläche/Nutzfläche

in 
EUR/m²

7,07 6,99 6,81 6,60 6,41

% Anteil der Erlösschmälerungen
Erlösschmälerungen für Wohneinheiten

 Jahressollmiete für Wohneinheiten

in % 0,82 0,73 0,63 1,17 0,82

% Anteil der Mietforderungen
Forderungen aus Vermietung WE

 Jahressollmiete WE + abgerechnete Umlagen WE

in % 0,87 0,93 0,57 0,74 0,59

Fluktuationsrate
Mieterwechsel (WE) im Geschäftsjahr (=Auszug)

 Anzahl der Wohneinheiten 

in % 5,23 9,57 4,63 6,13 6,11

Leerstandsquote
Leerstand von Wohneinheiten am Stichtag

 Anzahl der Wohneinheiten

in % 0,45 0,30 0,30 0,30 1,19

Fremdkapitalzinsen je m²
Fremdkapitalzinsen der Hausbewirtschaftung : 12

 m² Wohnfläche
 

in
EUR/m²

0,30 0,38 0,44 0,38 0,45

 Verwaltungskosten je Wohneinheit
Verwaltungskosten der Hausbewirtschaftung

Anzahl Wohneinheiten

in
EUR

1247,68 1047,68 985,20 956,20 1011,92

% Anteil Verwaltungskosten zu Um-
satzerlösen der  Hausbewirtschaf-
tung

Verwaltungskosten der Hausbewirtschaftung
 Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung

in % 17,11 14,48 14,14 14,07 14,94
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2021 2020 2019 2018 2017

Betriebskosten je m² *
Betriebskosten : 12

 m² Wohnfläche

in 
EUR/m²

2,92 2,81 2,80 2,54 2,55

Instandhaltungskosten je m² *
Instandhaltungskosten : 12

 m² Wohnfläche

in 
EUR/m²

2,37 2,06 2,27 1,83 1,53

Investitionen im Bestand je m² *
Instandhaltungskosten

+ nachträgliche Herstellungskosten
 m² Wohnfläche

in 
EUR/m²

38,40 48,61 39,76 28,19 27,05

Durchschnittliche Buchwerte der 
Gebäude

Buchwerte der Gebäude
 m² Wohnfläche

in 
EUR/m²

591,60 598,76 590,77 593,30 597,39

Durchschnittliche Buchwerte der
Grundstücke und Gebäude

Buchwerte der Gebäude und Grundstücke
 m² Wohnfläche

in 
EUR/m²

695,15 704,54 697,65 701,38 711,25

Durchschnittliche Verschuldung
Objektfinanzierungsmittel Anlagevermögen
 + Unternehmensfinanzierungsmittel soweit

 im Wohnungs- und Gewerbebestand eingesetzt
 m² Wohnfläche

in 
EUR/m²

295,84 314,24 349,61 358,05 362,29

Personalquote
Personalaufwand

Umsatzerlöse + Bestandsveränderung

in % 13,83 12,52 11,58 12,67 13,57

Fremdkapitalkosten
Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Verbindlichkeiten

in % 1,22 1,47 1,51 1,29 1,48



Verband der Südwestdeutschen Wohnungswirtschaft e.V.
sw-01131-1101-2021

Anlage 2.4
5

2021 2020 2019 2018 2017

Zinsdeckung
Fremdkapitalzinsen der Hausbewirtschaftung
Jahressollmiete WE - Erlösschmälerung WE

in % 4,39 5,66 6,62 6,03 7,16

Kapitaldienstdeckung
Kapitaldienst der Objektfinanzierungsmittel

Jahressollmiete WE - Erlösschmälerung WE

in % 26,74 35,64 28,56 28,62 27,56

Mietenmultiplikator
Grundstücke mit Wohnbauten +

 Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten
Jahressollmiete - Erlösschmälerung

8,29 8,48 8,62 8,98 9,33

Ergebnis aus der Hausbewirtschaf-
tung vor Instandhaltung

Geldrechnungsmäßiges Ergebnis der Haus-
bewirtschaftung + Instandhaltungskosten

 m² Wohnfläche

in 
EUR/m²

60,76 62,83 61,56 60,12 56,71

* = einschließlich BAB-Kosten 
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Satzung

Firma Genossenschaft für Bauen u. Wohnen eG

Sitz Bad Vilbel

Amtsgericht, Registernummer Frankfurt am Main, GnR Nr. 8104

Gründungsjahr 1908

Satzung

gültig in der Fassung vom 29. Juni 2009

letzte Änderung vom 29. Juni 2009

im Genossenschaftsregister eingetragen am 20. Oktober 2009

Wesentliche Satzungsbestimmungen

Geschäftsjahr Kalenderjahr

Unternehmensgegenstand Zweck der Genossenschaft ist die Förderung ihrer
Mitglieder, vorrangig durch eine gute, sichere und
sozial verantwortbare Wohnungsversorgung. 
Die Genossenschaft kann Bauten in allen Rechts-
und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten,
erwerben, veräußern und betreuen; sie kann alle
im Bereich der Wohnungs- und Immobilien-
wirtschaft, des Städtebaus und der Infrastrukur
anfallenden Aufgaben übernehmen. Hierzu
gehöhren Gemeinschaftsanlagen und
Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für
Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaftliche und
kulturellle Einrichtungen und Dienstleistungen.

Geschäftsanteil EUR 205,00

Haftsumme EUR 300,00 auf den ersten Geschäftsanteil
beschränkt

Pflichtbeteiligung mit Geschäftsanteilen ein Geschäftsanteil; weitere Geschäftsanteile
gemäß § 17 der Satzung

Einzahlungsverpflichtungen auf den
Geschäftsanteil

jeder Pflichtanteil ist sofort einzuzahlen

Eintrittsgeld EUR 65,00
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Kündigungsfrist zwei Jahre zum Geschäftsjahresende

Bekanntmachungsblatt Zeitschrift "Die Wohnungswirtschaft" bzw.
Lokalpresse (Einladung zur
Generalversammlung)
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Organe, Geschäftsordnungen

Mitgliederversammlung

ordentliche:

Datum: 30.09.2021, für die Geschäftsjahre 2019 und 2020

Beschlüsse:

Feststellung des Jahresabschlusses: zum 31.12.2020

(Die Feststellung des Jahresabschlusses zum

31.12.2019 erfolgte gemäß § 3 Absatz 3 des Geset-

zes zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-

Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrens-

recht am 18.06.2020 durch den Aufsichtsrat)  

Gewinnverwendung: jeweils wie vorgeschlagen für die Geschäftsjahre 2019

und 2020 (satzungsgemäß)

Entlastung des Vorstandes: jeweils für die Geschäftsjahre 2019 und 2020 erfolgt

Entlastung des Aufsichtsrates: jeweils für die Geschäftsjahre 2019 und 2020 erfolgt

Weitere wesentliche Beschlüsse: Aufsichtsratswahlen

Bis zur Entlastung 
für:

Aufsichtsrat
Dr. Thomas Stöhr 
- Vorsitzender -

2023

Bernd Arnold 
- stellv. Vorsitzender -

2023

Ingrid Wagner 2023
Sigrid Wansner
- Schriftführerin -

2022

Edwin Lotz (bis 30.09.2021)

Ausschüsse des Aufsichtsrates
Finanz- und Prüfungskommission: Dr. Thomas Stöhr, Bernd Arnold
Bau- und Wohnungskommission: Sigrid Wansner, Ingrid Wagner
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Bestellt bis:
Vorstand
Antje Rinn  (ab 31.05.2021) 30.05.2026
- Vorstandsvorsitzende -
Klaus Minkel (ab 15.04.2021)
- ehrenamtlich - 
Karl-Peter Schäfer (vom 27.04.2021 bis
30.09.2021)
Nancy Kabisch (bis 15.04.2021)
Manfred Cleve (bis 19.04.2021)
Hans-Günther Spitz (bis 20.04.2021)

Vertretung der Genossenschaft
Gemäß GnR wird die Genossenschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmit-
glied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

Geschäftsordnung für den Vorstand
- erlassen am 12.02.2019

Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat
- erlassen am 12.04.2019



Verband der Südwestdeutschen Wohnungswirtschaft e.V.
sw-01131-1101-2021

Anlage 3.3

Steuerliche Verhältnisse

Finanzamt
Gießen
Friedberg (nur Lohnsteuer)

Steuernummer 020 227 70098
016 191 05351 (nur Lohnsteuer)

Steuerberater Verband der Südwestdeutschen
Wohnungswirtschaft e.V.

Steuerstatus unbeschränkte Steuerpflicht

Veranlagung unter Vorbehalt bis einschließlich für das Geschäftsjahr 2020

Steuererklärungen abgegeben bis einschließlich für das Geschäftsjahr 2020
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Beteiligungen der Stadt Bad Vilbel 

(Stand 31.12.2021) 

 

Beteiligung Zweck Prozent Stammkapital Anteil Stadt 

Eigenbetrieb Stadtwerke Bad Vilbel Immobilien 100 % 18.711.265,00 EUR 18.711.265,00 EUR 

Stadtwerke Bad Vilbel GmbH Gas, Wasser, Strom, ÖPNV 100 % 4.000.000,00 EUR  4.000.000,00 EUR 

Genossenschaft für Bauen und Wohnen eG Wohnungsbau 28,57 % 2.346.095,00 EUR 645.750,00 EUR 

Frankfurt Ticket RheinMain GmbH Ticketverkauf 5 % 26.000,00 EUR 1.300,00 EUR 

Frankfurter Volksbank eG Genossenschaftsbank 0,00061433 % 97.667.714,10 EUR 600,00 EUR 

Nassauische Heimstätte Wohnungs- und 

Entwicklungsgesellschaft mbH 
Wohnungsbau 0,00461664 % 127.430.070,00 EUR 5.883,00 EUR 

KulturRegion FrankfurtRheinMain gGmbH Förderung der Kultur 1,2 % 25.000,00 EUR 300,00 EUR 
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Mitgliedschaften der Stadt Bad Vilbel 

- jährlicher Aufwand über 500 EUR - 

(Stand 31.12.2021) 

 

Institution Betrag in 

EUR 

Zweckverband Bioabfallentsorgung Maintal - Bad Vilbel 254.799,97 

Regionalverband FrankfurtRheinMain 167.994,82 

Wasserverband NIDDA 156.151,05 

Gemeinnützige Kulturfonds Frankfurt RheinMain GmbH 66.916,00 

Hess. Städte- und Gemeindebund e.V. (HSGB) 25.847,60 

Gemeinsamer örtlicher Ordnungsbehördenbezirk Gefahrgutüberwachung  21.960,30 

Tierheim Wetterau e. V. 16.000,62 

Wasserverband Nidder-Seemenbach 9.092,08 

Hessischer Verwaltungsschulverband (KdöR) 5.922,00 

Hessischer Heilbäderverband e.V. 5.500,00 

Förderverein Besucherinitiative Burgfestspiele Bad Vilbel e.V. 5.000,00 

Kommunaler Arbeitgeberverband Hessen e.V. - KAV Hessen 4.402,00 

KulturRegion FrankfurtRheinMain gGmbH 4.105,92 

Behindertenhilfe Wetteraukreis gGmbH 3.524,20 

Landschaftspflegeverband Naturschutzfonds Wetterau e. V. 3.467,60 

Kreisfeuerwehrverband Wetterau 2.759,36 

Freiherr vom Stein-Institut 2.040,60 

Stadtmarketing Bad Vilbel e. V. 2.000,00 

Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) 1.855,20 

Deutscher Bühnenverein e. V. 1.700,00 

Verband kommunaler Abfallwirtschaft und Stadtreinigung im VKU e.V.  1.027,50 

Gesellschaft der Freunde und Förderer der HfMDK e.V. 500,00 

762.566,82 
 




